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Die starke indu trieHe Entwicklung der Stadt Aue, die einen ge
steigerten Güter- und Personenverkehr zur Folge hatte, veranlalJte
bereits im Jahre 1898 die damals Sächsische Staatseisenbahn, der Frage
eines Umbaues des Auer Bahnhofs näherzutreien. In demselbe'1
Jahre errichtete man in Aue auch ein Eisenbahnneubauamt, das sich
ausschlie !ich mit der Frage einer Umgesfa!fung des Bahnhofs und der

Beseitigung des Behnüberganges zu befassen hatie. Es dauerte aber
immerhin bis zum Jahre 1914, bis man so weil war, da  mi;ln einen
den Belangen und Verhälfnissen entsprechenden Plan ausgearbeitet
hafte, der auch zur Durchführung angenommen wurde. Für den aus
gearbeiteten und angenommenen Entwurf waren 2,8 Millionen Mark
Baukosten vorgesehen. Ja, sogar die ersie Rate in Höhe von 840000

Die neue Sfraljenbrücke verbindef in einem Zuge die beiden ReithsSirafJen nach Scbneeberg und nach Chemnifz über die Mulde, die neueR
Bahnhoisanlagen und zwei NebenstrafJen hinweg_ Bestehende Höhenunterschiede im Gelände sind für die Lösung der Aufgabe gu! aus.
genützt. Die Modellaufnahme zeigt rechts im Hintergrund die neUe Bahnhoisanlage, deneben den Brückenteil über die Mulde und links die
Eir::;,;ündung in die Reichsstra e nach Sdmeeberg. Im Vordergrund liegl die Smillerbriicke über die Mulde.

Das Gelände vor Beginn der Bauarbeiten. Der Stra enverkehr wird durch die Eisenbahn sehr stark behindert im Sildrecl1ls liegt die Reichs"
straffe nach Chemnitz. daneben die affe Bahnholsanlage. Die drei Gebäude auf der linken Bildseile werden abgebrochen. Hier enbteht derBahnhofsyorplafz. (Sämiliche Zeichnungen und Aufnahmen von Sladtbaural Hasse, Aue)
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Querschnitt durch das Gelände des Brückenbaues mit der neuen Bahnhofsanlage

Der Bau der neuen, 306 Meier langen Stra enbrücke und der Umbau der Bahnholsanlagen beseitigen für immer aUe
Verkehmchwicligkeiten. Der Bahnhof liegt au erdem günstiger zur Stadt und der Verkehr innerhalb der Bahnhots
anlagen wird übersichtlich und einfach. Die vier Bahnsteige liegen nun nebeneinander vor dem neuern Empfangs
gebäude, das sowohl von der Brücke als auch vom Bahnhofsvorplatz aus betreten werden kann.

Mark war schon bereitgestellt, als plofzllch der Wellkrieg ausbrach und
die Auer mulJten ihre Wünsche, einen neuen, den Yerkehrsverhält
nissen Rechnung tragenden Bahnhof zu erhaUen, begraben.

Nach Beendigung des Weltkrieges nahm das Eisenbahnneubauami
seine Arbeiten wieder auf; neue Pläne wurden erörtert und aus
gearbeitet. Ul1tel' den Planungen befand sich ein Eniwurf (sog.
Brezelprojekl), der die meiste Aussicht auf Verwirklichung hafte.
Dieser Entwurf sah eine Ueberbrückung der Bahngleise von der
Pfarrstra e aus vor und wies Rampenläufe an der Bahnhofstra e nach
der Sladt und nach dem Bahnhof zu auf. SchHe lich aber scheiterte
die Ausführung an der Kostenfrage, mu ten doch allein 12 Gebäude
beseiiigt werden, deren Ankauf mit dem dazugehörigen Gelände und
Abbruch einen Kostenaufwand von 640000 RM erforderten. Im Jahre
1923 wurde das Eisenbahnneubauamt von der Deutschen Reichsbahn

Der Lageplan zeigt so recht die Unhaltbarkeit des jetzigen Zustandes.
Der Slra enverkehr ist durch die Eisenbahn stark behindert. Die Bahn
steige I und 111 liegen efwa 250 m entfernt von den Bahnsteigen 11
und IV. Die I"sellage des Bahnhofsgeb Lldes isl ebenfalls ungün.stig.
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Die Gestaltung des neuen Bahnhofsvorplalzes. Das neUe Empfangs
gebäude, im BUde rechts, ist vom Bahnhofsvorplalz und von der
Sfraljenbrütke aus zugänglich. Links wird die Bahnhofsfra e durch die
neue Slra4enb.ücke hindurchgeführf.

verwaltung in Aue aufgelöst, womit die Arbeifen zum Erliegen kC!men.
Auch die von der Sfra en- und Wasserbaudirekfion Dresd"en bis dahin
vorgenommenen Untersuchungen wurden eingestellt.

Einmal durch die aUgemeine VBrkehrssfeigerung in Aue als Ver
kehrs zentrum des Westerzgebirges und dann aber vor allem durch
die starke Entwickelung des Krafffahrwesens, wurden die Auer Bahn
hofsverhäHnisse durch das Ueb rqueren der Gleisan!agen durch die
Kraftwagen an der Bahnhofseinfahrf immer unzulänglicher, um nicht
zu S3gen unmöglicher. Die Stadtverwaltung, die Handwerkskammer,
die Handelskammer, die Arbeifgeber- und Arbeifnehmerverbände, der
Verkehrsverein usw. wandten sich immer und immer wieder mit enl
sprechcnden Eingaben an den sächsischen Staa/ und die Deulsche
Reichsbahn mit der Forderung, die Vorarbeiien für eine Umgestaltung
des Auer Bahnhofs wieder aufzunehmen. Alle Bemühungen aber
blieben erfolglos, mu len vielleichf auch erfolglos bleiben, weil die
zuständigen Stellen infolge ihrer finanziellen NolJage die bedeuten
den Geldmittel zur Deckung der Kosten nicht aufbringen konnten. Die
Enfwiddung des Verkehrs nahm aber gerade in den letzlen Jahren
immer schneller zu und die Notwendigkeit einer Aenderung wurde
immer dringender. Der Verkehr auf der Lö nifzer Reichsstra e stieg
innerhalb von drei Jahren von 2800 auf 4600, auf der Schneeberger
ReichsslralJe von 2400 auf 3600 und auf der Schwarzenberger Reichs
sfra e von 5400 auf 7900 Tonnen täglich, und zwar in der Zeit von
6 bis 19 Uhr.

In der Erkenntnis, da  die Verhältnisse in verkehrstechnischer Be
ziehung Immer arger wurden, beschäftigte sich schlie lich Stadtbauraf
Hasse (Aue) in aller Stille und aus eigenem An/rieb mit der Lösung
der Aufgabe. Bei der Bearbeitung ergab sich, dalJ eine glückliche

Verkehrslinien in der nächsten Umgebung der Sfadf Aue
- ------ Reichsbahnen --____ Reichsstra en
--- --- Sfra en 1, Ordnung ---- ----- Sfra en 2. Ordnung

Lösung nur möglich sei, wenn gleichzeiJig die Beseitigung des
Stra enüberganges in Schienenhöhe mit dem Umbau des Bahnhofs
vereinigt würde. Selbstverständlich mu te schon bei der Planung
auf die Flüssighaltung des Verkehrs während der Bauzeit und auf
eine wesentliche Verbesserung der jetzigen unzeltgemä en Bahnhofs
anlagen grö ler Wert gelegf werden. Im Januar 1933 entwickelte
Stadlbaurat Hasse seine Gedankengänge über dieses Bauvorhaben
dem Dresdener Ministerialrat Dr. In9. Speck. Bereits im März konnlen
die Pläne der Reichsbahndirektion und auch der Slraryen- und Wasser
baudirektioll in Dresden vorgelegt werden. Von diesem Zeitpunkt an
wurden zahlreiche Verhandlungen mit den zuständigen Stellen ge
pflogen, die schlie !ich zu völliger Uebereinstimmung führten, so dal)
man der Frage der Finanzierung des von Slacltbaurai Hasse ausge

Blick von der Rei(hssfra e nach Chemnitz auf die im VordergtLinde
liegende neue. Bahnhofsanliige und die im Bau befindliche StraJ1en
brücke. Die Abfahrlsrampe .zum GÜlerbahnhot wird erst später zur
Ausführung kommen.
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Blick auf den Brückenzug von der Schneeberger Reichsslra e aus. Im Hintergrund der Modellaufnahme geht im weiten
Linksbogen die Reichsstral}e nach Chemnib:, davor ist links die neue Bahnhofsanlage sichtbar.

arbeitefen Entwurfs nähertreten konnte. Unermüdlich arbeitete der
Stadtrat, um die Durchführung des Bauvorhabens zu erreichen, und nun
ist das Werk fast unverändert in Angriff genommen worden.

Die nlln zur Ausführung gelangende Brücke sterlt, wie schon er
wähnt, uber die Alberodaer SlralJe, das Bahnhofsgelände, die Mulde
und den Niedersehlemaer Weg hinweg eine Verbindung zwischen der
Lö!:lnilzer und der Schnceberger Slra e her, so dalJ der jelzige Bahn
übergang in Straf:lenhöhe im Zuge der Bahnhof- und L6!Jnilzer StralJe
in Fortfall kommt. Die Gesamllänge der Brücke belrägt 306 Meier
und ihre Breite 12 Meter, von denen 8 Meier auf die Fahrbahn und
je 2 Meter auf die FulJgängerwege seitlich der Fahrbahn enffallen,
die später noch um je einen Meter verbreiterf werden sollen. Die
G!eisanlagen der Reichsbahn werden mit einem Bogen von 69 Meier
Spannweite überbrückt. Man hat nichl nur aus BjIJigkeilsgründen für
die Konslrukiion Eisenbeton gewähJf, sondern auch mit Rücksichi auf
die Arbeilserhaltung am Orle, da die heimischen Granitbrüche erst
klassiges Material für den Betonbau liefern können.

Der Entwurf von Sladtbaurat Hasse sieht auch eine Rampe nach
dem Güterbahnhof vor. Man -.yiH zunächst von dem Bau der Rampe
aus Gründen der Kostenersparnis absehen, doch darf nicht verkannt
werden, da  diese Rampe gleiehzeilig eine Verbindung mit der Bahn.
hofsfra e herstellt und den regen Verkehr auf dieser StralJe wesenilieh
bestimmt. Der höchste Brückenbogen wird sich über die Zwickauer
Mulde in einer Höhe von etwa 15 Meter, von der Sohle aus, spannen.

Die Kosten fur die Brücke sind mit 840000 RM veranschlagl, wo
von 170000 RM aul Grunderwerbskosten entfallen. Die Bauausführung
wird etwa 1 bis 1 % Jahre in Anspruch nehmen. Für die Herslellung
der Arbeiten am Orfe sind etwa 27 000 Tagewerke notwendig.

Der Bahnhalsumbau wird dem Brückenbau folgen. Die Reichsbahn
hat durch den Bau der StralJenbrucke die Möglichkeit erhalten. den
Bahnholsumbau mit verhältnjsma jg niedrigen Koslen durchzuführen,
DalJ noch erhebliche Mittel aufzuwenden sind, darüber besteht
natürlich kein Zweifel. Trotzdem Ist aber wohl zu erwarten, dalJ auch
mH dem Bahnhofsumbau möglichst bald begonnen wird. Wenn man
der Planung von Sladtbaurat Hasse auch hinsichtlich der Gestaltung
der Bahnhofsgebäude und des Bahnhofsvorplatzes folgen will,
so darf man wohl annehmen, dar, mindestens ein Teil
der neuen Bahnhafsbaulen in Verbindung mU dem Brücken
bau in Angriff genommen wird. Nach dem Hasseschen Plan

muf, das alte, zwischen den beiden Bahnsteigen liegende Empfangs.
gebäude abge/ragen werden. Auf diese WeLse kommen die jetzt
hintereinanderliegenden Bahnsteige der vier Eisenbahnstrecken neben
einander zur Anordnung. Dadurch wird eine vollkommene Verlegung
des gesamten Oberbaues nolwendig. Für das neue Empfangsgebäude
des Bahnhofs Aue ist ein Umbau und eine Erweilerung des ehemaligen
Hoiels .Erzgebirgischer Hol" und der Ausbau eines Brückenbogens,
in dem die SchaUerräume und die Gepäckabferfigung untergebracht
werden seHen, vorgesehen.

Während man bei manchen Bahnhofsumbauten feststeHen k<inn,
daf, für die Fahrgaste meistens eine Erschwernis hinsichl!ich des Zu
ganges zu den Bahnsteigen vom Empfangsgebäude aus durch weitere
Enffernungen über Brücken oder durch Tunnels usw. eintritt, und da
oft durch Verlegung der Bahnhofsanlagen aus dem Stadtkern heraus
lange Anlahrtswege enlslehen, so kann man vom Auer Bahnhof bei
seiner künltigen Gestaltung genau das Gegenteil sagen, denn der
Zugang wird hier eher noch etwas näher an die Stadt herangerückf.
Noch wichliger ist aber, dalJ die Stadt einen geräumigen Bahnhofs
vorpiatz erhält, der, mit Grünanlagen versehen, zur Verschönerung
des Stadtbildes beilrägt. Aber auch sfädtebaulich gesehen dürften
der Brückenbau und der Sahnholsumbau für die Stadl Aue ein grolJer
Gewinn sein, wird doch zum Beispiel der ganze Güterbahnhof künftig
vollkommen verdeckt und auch die neuzeitlichen Sahnhofsanlagen
werden sich weitaus freundlicher zeigen, als man es von den gegen
wärligen Baufen sagen kann. Die Stadl Aue darf auch im gewissen
Sinne stolz darauf sein, da  ge ade einer ihrer Bürger diesen grolJen
Plan schuf, an dessen Verwirklichung man Jahrzehnte vergeblich
arbeifete. Die Planungen wurden von Genera!inspekteur lür das
cleulsche Sfra enwesen, Dr.-Ing. Tod!, sowie von der Reichsbahn
direkfion und von der Slra en- und Wasserbaudirekiion in Dre den
geprüft und anerkannf. Anfang Dezember 1935 führte der Reichs
slatfhaller von Sachsen, Martin Mutscnmann, die ersten drei Spalen
stiche zu dem Bauwerk aus, und zwar an dem Brückenpfeiler, der auf
dem Hofe des bisherigen Hotels   Viktoria" zu stehen kommt. Nun sind
die Arbeiten voll im Gange und geben vielen deutschen Volks
genossen auf längere Zeit Arbeit und Brot. Das vollendete Werk
aber wird späteren Geschlechtern den groben Aulbauwillen des
deutschen Volkes unter seinem Führer Adolf Hiller immer wieder vor
Augen führen.
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In Heft 36 dieser Zeitung vom 6. Sepfember 1934 habe ich auf

die Sfempelsleuerpflichf baugewerblicher Verträge hingewiesen und
an Hand von Beispielen, die wesentlichen in der baugewerblichen
Praxis vorkommenden Fälle behandelt. Am 1. Juli d. J. tritt nun das.
neue Urkunde,nsteuergesefz in Kraft, das eine Vereinheitlichung der
Stempelsteuer im ganzen Reichsgebiet bringt. Es dürfte jeden Bau
gewerbetreibenden interessieren, in welcher Weise nunmehr ab 1. Juli
d. J. die von mir in oben erwähntem Zeitungsartikel gewä lfen prak
tJsc. en Fä!!e bezüglich der Stempelsfeuerpflicht gelagerf sind. Ich
will in folgendem, der Uebersicht halber, den jetzigen und den kom
menden Sieuerrechisstand gegenübersteHen. .

Münd!ich abgeschlossene Bauverträge sind
und bleiben stets steuerfrei. Die Urkundensteuer
be z i e h t si c h re cl i g! ich auf be ur k und e t e Vor 9 ä n 9 e.
Die Iypische Form hierfür ist der von beiden Teilen (Bauunfemehmer
und Bauherr) unterschriebene Bauvertrag. Der eigenhändigen Unter
schrift des VerJragsparfners steht hierbei sein Faksimile gleich. Wird
der Bau ver fra g nur von ein e m Te i leu n t e r s ehr i e ben
und dem an der enTeile aus geh a n cl i g!, so enfsteht die
Sleuerpf!ichf mit der Aushändigung. Nun werden
aIJerdings mündliche Abmachungen zwischen Bauherrn und Bauunter
nehmer oftmals in Ver h an d I u n 9 s pro f 0 k 0 I ! e n festgehalten.
Derartige Niederschriften sind s fe u er p f li c h f i g, wenn sie von
bei den 0 der auch nur von ein e m Verfragsparfner unterschrieben
werden.

Einen besonderen Raum nahmen im bisherigen Stempelsteuerrecht
die Auf t r Ci 9 s - und Be s I ä f i gun g s s c h r e i ben ein, Hierbei
war stets zu prüfen, ob diese den .wesentlichen Inhalt'" des abge
schlossenen Verirages enlhallen, Sodann war Stempelsfeuerpflichf ge
geben. Die Voraussetzung des "wesentlichen !nha!ls  war schon dann
erreicht, wenn Art und Umfang der in Auflrag gegebenen leistung
und die Angabe über den Preis geg ben war.
1. Beispiel:

a) Hierdurch besJatige ich die mit Ihnen am ge5trigen Tage ge
tätigte mündliche Abmachung, wonach ich Ihnen den Auftrag zur
Ausführung der Maurerarbeiten am Umbau der Kalholischen
Schule zum Preise von RM 7500.- erteilt habe. (Bisher sieuer
pflichtig.)

b) Hierdurch erteile ich Ihnen den Aufhag zur Ausführung der
ZimmerarbeHen gemä  Ihrem Kosfenanschlag '{om 8. August 1935.
(Bisher sietierfrei.)

Auf Grund des neu e n Urkundensteuerrechls spiel! die Art, in der
Auffrags_ und Bestätigungsschreiben bei Bauverträgen gehaUen sind
(also ob eine spezielle Formulierung erfolgl oder nicht), keine Rolle
mehr. Jedes Auffrags- und Bestätigungsschreiben,
ganz gleich, ob es den wB5entlichen Inhalt des abgeschlossenen Bau
vertrages wiedergibt oder nicht, ist ur k und e n s t e u e r
p f I ich I i g, da es sich hierbei um eine Urkunde handelt, die zwar
nur von einem Vertragsteil unterzeichnet, jedoch dem anderen Ver
tragsparfner ausgehändigl wird.

2. Beispiel:
Hierdurch erteile- ich Ihnen den Auftrag auf Grund des von

Ihnen eingereichten Kostenanschlags vom 11. Juli 1936 (ab
1. Juli 1936 urkundensteuerpfJichtig),

Bei Korrespondenzverlrägen, also solche, bei denen das abge
schlossene Geschäff sich aus dem Verlaufe eines Briefwechsels ergibt,
War bisher eine StempeJsJeuerplli.;;,ht dann nicht gegeben, wenn das
Auflragsschreiben, (das zum Geschäffsabsch!u  führfe) einen Hinweis
über Art und Umfang der leistung und die Angabe über den Preis
nicht enthälf. Nach dem neuen Urkundensleuergesetz kommt es auf
die Prüfung einer derarligen Spezialisierung nicht mehr an. Das Ge
sefz sagt vielmehr wörtlich in   15 Abs. 1:

"Steuerpflichtig ist ein Werkverfrag. Djes gilt auch, wenn der
Vertrag durch Auslausch von Brie!'en oder sonstigen schrifilichen
Mitfeilungen zustande gekommen isl; die Steuerschuld entsteht
in diesem FaU mil Aushändigung des die Annahmeerklärung
enthaltenden Schriffslücks. '"

Es ergibl sich a!so aus diesem fundamentalen Absatz 1 des   15,
dalJ Werkverträge jeder Art steuerpflichtig sind. Im

VOR D.. Hochbaum. !!.....au
Baugewerbe ist jedoch nicht der Werkvertrag, sondern vielmehr der
WerkJieferungsverfrdg dominierend, d. h. der Bauunternehmer ver
pflichtet sich, das Bauwerk aus den von ihm zu liefernden Baustoffen
herzustellen.

Nach der bisherigen Regelung betrug die Steuer nach der Tarif
slelle 21 des Slempelsteuergeseh::es ( dem Werkverdingungsverfrag.)
grundsätzlich 'l/  vH des Wertes. Der Bauunternehmer hafte es aller
dings in den meisten Fällen in der Hand, eine gro e Steuererspamis
dadurch herbeizuführen, da  er im Bauverfrage eine Trennung in den
lohn Materialanieil vornahm, Der lohnanteil unferlag bei djeser
Trennung der Besieuerung nach TarifsteIJe 18, d. h. er brauchfe nur mit
RM 3.-, unabhängig von der Höhe des Wertes, besJeued werden.
Nur der Maferia!anleil war alsdann noch mit '!f  vH des Wertes zu
versteuern. (VgJ. meine diesbezüglichen Ausführungen und Beispiele
in Heft 36 der Ostdeutschen Bau-Zeitung vom 6. 9. 1934). Na c h dem
neuen Urkunden steuer gesetz: spielt bei der
artig en .Werkverd i n g u ngsverfrägen  die Tren nu n 9
in Lo"hn- und Maferialantei! keine Ro!le mehr.
Während nämlich nach dem neu e- n Geselz Wer k I i e f e run g s
ver I r ä 9 e g run cl s ä f z I ich s t e u e r f r e i sind, unterliegen der
arlige Verträge .ü b e r cl i e Er r ich tun gei ne s Bau wer k s
auf nicht dem Unternehmer gehörigen Grund und
Ba cl e nff 9 run d sät z I ich der Be s te u e run g.
3. Beispiel:

a) Der Generaluniernehmer, Baumeisfer A., besteH! Bautischlerarbeiten
beim Tischlermeister H., für den ihm von C. übergebenen Bau
auflrf1g. Der Werklieferungsverfrag bezüglich der Bau/ischler
arbeiten ist ab 1. 7. 1936 steuerfrei.

b) Der in Ziffer a) erwähnle Werklieferungsverfrag zwischen dem
Generalunternehmer Baumeister A. und dem Bauherrn C. ist
dagegen urkundensleuerpfJichtig, da der Verfrag auf die Er
richtung eines Bauwerks gerichtet ist.

c) Hätte jedoch im Falle b) der Unternehmer A. das Bauwerk auf
seinem eigenen Grund und Boden errichtel und nach Fertig
stellung desselben an C. aufgelassen, so unterliegt dieser Bau
vertrag der Urkunclensteuerpflicht nicht.

Die Höhe dcr Urkundensteuer beträgt bei Werk- und Werkliefe
rungsverfrägen 1 vT der vereinbarten Vergülung.

AulJerorclenilich wichlig war die sogenannte .Hersle!!erklausel" für
das Bauhaupt- und Baunebengewerbe nach dem bisherigen Sfempel
steuerrecht. Die S f e u e r p f I ich t trat dann n \ c h f ein, wenn die
Waren im Belriebe eines der Verlragschlief}enden
erz e u g i 0 cl e r her g e s t e ! I t 5 in d. Ist der Selbslhersteller
Lieferant der neu hergestellten Sache, findel die Herstellerklausel
immer Anwendung. Notwendig ist sfets die Herstellung von neuem
Gut aus vorhandenem Rohmaterial.

J. Beispiel:
Dei' Bauunternehmer A. kauft Mauer5teine bei der Ziegelei und
Kalk beim Kalkwerk laut schriftlicher Verträge. Beide Verlriige
sind nach dem jetzigen Recht stempel steuerfrei. Würden jedoch
die Waren beim Baumateria!ienh ndler gekauft, sind die Ver
trage stempe!steuerpHichtig.

Nach dem neuen Urkundensfeuergesetz sind auch ab 1, 7. 1936
Gegenstande, die im Betriebe des Verkäufers erzeugt oder hergeslelH
sind, steuerfrei. !n diesem Zusammenhang sei auf den er]af} des
Finanzministers vom 19. Juni 1914 verwiesen, der besagt, da  z, B,
auch dje Hersiellung von Beton als Herslellung im eigenen Betriebe
anzusehen isi. . Wenn der Unternehmer Zemenl und Kies mit Wasser
vermischt, zu Beton herstell I und den Rundeisen durch Verkürzung,
Zurechtschneidung und Biegung neue FOrmen gibt, die ihre Ein
fLihrung in das Bauwerk ermöglichen, dann stellt er durch die Ver
arbeitung nach der Auffassung des Verkehrs neue Sachen, also ein
neues Verkehrsgul her.  In gleicher Weise wird man auch die Her
sleflung von Kalkmörtel als das eines neuen Verkehrs gutes ansehen
können. Auch bei der HersleJlung von AsphaH-SlraryenplJaster ein
schlie !ich der Betonunter!age wird man von der Hersfellung eines
neuen Verkehrsgutes sprechen können. Ebenso hat das Reichsgerichi
die Verarbeitung eiserner Träger durch Verkürzen und Zurechfschneiden
zu den im Vertrage vorgeschriebenen Längen, das Anbringen von



Löchern, die Enffernung von Rost- und Hammerschlag und das An
streichen von RosJschulzlarbe als neu es Verkehrsgut angesehen. Eben
so wird auch die Bearbeitung von Hölzern und Breitern zu Balken,
Sparren und Gesimsbrettern ,usw" die Herstellung eines neuen Ver
kehrsgutes sein. tn diesen Fällen würde bei Trennung in elne fl Lohn
anteil und Materialanteil derjenige Materialanteil, der als neu es Ver
kehrs gut Jlergestellt wurde, nach dem bisherigen Rechl stempelsteuer
Irei sein,

Nach dem neuen Urkunden si euer gesetz trifft
diese Befreiungsvorsahrift für das Bauhauptge
wer beg run d s ä f z I1 c h n Ich t me h r z u, da ja, wie wir oben
gesehen haben, a II eWe r k ver fra g e u i1 d Wer k I i e fe 
rUn 9 s ver t rag e auf die Er r ich tun gei n e s Bau wer k s
ger ich te t, s t e m p e J sie u e r p f I ich f i 9 sind. (Eine Befreiungs
vorschrift kann nicht etwa aus 9 12 Ziffer 4, 1 c des Urkundensleuer
gesetzes hergeleitet werden, da es sich ja hier um keine nWeiter
veraul;erung n , sondern vielmehr um einen WerkJieferungsverfrag
handeli.)

Werden dagegen Werkstoffe gekauft und im Betriebe des Käulers
weiter veräul;eri - sei es in derselben Beschaffenheit oder nach vor
heriger Bearbeitung oder Verarbeilung - so tritt Steuerlreiheil ein.

S. Beispiel:
Der Zementwarenfabrikanl A. steIlI Belonwaren zwecks Ver

kaul an DriUe her. Veriräge über den zu beschaffenden Zement
und Kies sind nach dem neuen Geselz nichl urkundensfeuer
pffichtig, Kaufverträge über die ferligen Betonwaren würden im
übrigen (vgl. obige Atlsführungen) ebenfalls nicht urkunden
slcuerpflichtig sein.

SchlielJ1ich sei darauf hingewiesen, da  Kau f ver I r ä g e übe r
Gegenstände, die zum Gebrauch oder Verbrauch im

Bel r i e b e erworben werden, nie h t ur k und e n s f e u e r
pli ich t i 9 sind. Dies ist eine wesentliche Erleichferung für den
Bauunternehmer gegenüber dem jetzigen Slempelsfeuergesefz,
Während bisher nur Gegenstände sfeuerfrei waren, die dem Ver
brauch dienten (die z.u liefernde Ware wurde zerstört, beispielsweise
Brennsfoffe, Beleuchlungsmaterialien usw.) und Kaufverträge über
Gegenslände des Gebrauches versteuert werden mulJlen (selbst dann,
wenn durch Gebrauch eine schnelle Abnüfzung bzw. Verschlei  er
folgte), sind nach dem neuen Urkundensleuergeselz alle derartigen
Kaufverträge urkundensteuerfrei.

6. Beispiel:
a) A. lieferf dem B. laul schriftlicher Verfräge Einschajbreffer (ab

1.7.1936 steuerfrei).
b) A. liefert dem Bauunternehmer B. laut schriftlicher Vertrage Kohle

und Brennho!z (jelzI und ab 1. 7. f 936 steuerfrei),
Kaufverträge sind grundsiHzlkh mit 5 vT zu versteuern.
Kommt der Kaufvertrag aul Grund eines Briefwechsels zustande

(Korrespondenzverfräge), so besteht hier (im Gegensatz zu den Werk
und Werklieferungsverfrägen) Steuerfreiheit.

Zum Schlul; sei noch angeführt, dalJ Ver t r ä 9 e, cl er e n
G e gen s t a n cl s wer I RM f 50.- n ich I übe r s t e i g t,   fe t s
sie u e r f r eis i n d, Ueber die weiferen Einzelheifen des Urkunden
steuergesefzes will ich an dieser Stelle nicht eingehen, da es mir bei
der Veröffentlichung dieser Zeilen nur darauf ankommt, dem Bau
unternehmer an Hand von Beispielen zu zeigen, welche wesentlichen
Abänderungen sich auf dem Gebiete des Sfempelsteuerrechts durch
das neue Urkundensleuergesetz im Rah m e n sei ne s Be f r i e b e s
ereignel haben.
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Von Ministerialrat Dr. jm. 0110 Kai c k b re 1>" er, lSerlil>
1. Das Urlaubsrechl isl zwar im Wege der Gesetzgebung noch nicht

geregeJl, aber es hat durch die Tariffestselzungen der Treuhänder der
Arbeil bereils eine derartig um lassende Geslaliung und Fortbildung
erfahren, dalJ den deutschen Volksgenossen, die als Arbeiter oder An
gestellte tätig sind, ein zum mindesten mehrlägiger bezahlter Urlaub
zu  Erhaltllng und Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft gesichert ist.
Das Recht auf Urlaub hat sich in der Wirlschall allgemein durchgesetzt.
Der Wandel der Gesinnung, der die arbeitenden Menschen, Unter
nehmer und Arbeiler, zusammenführt, damit sie Trager und Glieder
einef Gemeinschaft zum Nutzen von Volk und Staal werden, hat hier
bereits bedeutsame soziale Forlschritte gezeitigi; es isf ganz selbsl
verstandlich geworden, da  jeder Arbeitsverfrag auch den Urlaub
regelt, Sehr wesenllich zu dieser Schaffung und Ausgestaltung des
Rechts auf Urlaub hat allerdings beigelragen, da  gewisse einheitlkhe
Grundsätze in den Tadlordnungen und Richtlinien der Treuhänder der
Arbejt herausgebl!del werden konnlen, die für die Enlstehung und
Eriüllung des Anspruchs auf Urlaub einfache Normen schufen.

2. Eine der Voraussetzungen für den Erwerb des Urlaubsanspruchs
ist in der Regel die Zurücklegung einer gewissen Beschälfigungszeif
im gleichen Betrieb. Die Erfüllung dieser Voraussetzung, die auch die
Treue des Gelolg.chaltsmilgliedes ZUm Betrieb zum Ausdruck bringt,
wird als durchaus billig anzusehen sein, wo die Art des Gewerbes
einer' langfristigen Beschäftigung förderlich isl; sie führt dagegen zu
Harten, wenn in einem Gewerbe ein forlgesetzler Wechsel der Be
schälligten als berufsubJiche Erscheinung anzusprechen ist. Zu Jelzteren
Gewerben zählt das Baugewerbe einschlie lich zahlreicher Bauneben
gewerbe. Im Baugewerbe sind ununterbrochene Arbeitsverhältnisse
von längerer Dauer se!ten. Einmal bedingen die Witterungseinflüsse
im Herb.1 und Winier, selbst wenn Gelegenheit zur Forlsetzung der
Arbeif gegeben ist, vielfache Unterbrechungen. Zum anderen Ist für
die Durchführung von Baulen vom Bauherrn sehr häulig eine kurze
Frist gesstzt, die langfristige Arbeitsverhällnisse .ausschliel;t oder zum
mindeslen sehr erschwer!. So ergibt sich für den Bauarbeiler als
berufsübJich ein häufiger Wechsel der Arbeilssläffe und auch des

Baubehiobcs. Lediglich eine kleine Gruppe sogenannter Stamm
arbeiter, die aber 10 vH der Gefolgschaft eines Baues nur selten über
sleigt, wird im gJeichen Baubetrieb als ständig beschäffigt anzusehen
sein. Da nun der Urlaubsanspruch im Baugewerbe nach der bisherigen
Tari/ordnung an eine Wartezeit von 30 Wochen geknüpft war, die im
gJeichen Betriebe zurückgelegl sein mu te, konnte in vielen FiJllen
diese Wartezeit nichl erfüllt und damit der Anspruch auf den tarif
ordnungsmä igen Urlaub nicht erworben werden. Der Bauarbeiter, der
innerhalb einer Zeit von 30 Wochen seinen Arbeilsplatz wechseln
muf}te, wurde also des Urlaubs nicht teilhaftig, selbst wenn er
30 Wochen !ang ununterbrochen - allerdings bei verschiedenen Unter
nehmern - tätig war. Andererseits erschien es aber auch nicht durch
fuhrbar, die 30wöchige Wartezeil dann als erfüllt anzusehen, wenn sie
bei verschiedenen Unlernehmern, also nichf im gleichen Behieb, zu ruck
gelegl war. Eine derartige Regelung hätte einmal den Unternehmer,
bei dem ein neu eingetretenes Gefolgschallsmitglied vielleicht bereits
acht Tage nach Aufnahme der Arbeit den Urlaubsanspruch unter An
rechnung der in einem anderen Betriebe zurückgeiegien Besch<ifti
gungsdauer erworben häffe, star}; belastet; zum anderen hätle sie die
Gefahr gezeiligl, da  Bauarbeiler, die nach kurzer Zeit Anspruch auf
Urlaub erheben konnten, nur erschwerl Beschäftigung gefunden hätten.

3, So mu ten i'lndere, neue Wege beschritten werden, Es mulJte
versucht werden, eine Einrichtung zu schaffen, die es ermöglicht, dem
Bauarbeiter trotz kurzfristiger Arbeitsverhältnisse und häutigen Wechsels
der Arbeilsslätle einen regelmälJigen Urlaub zu sichern. Diese Siche
rung wird nun durch die Einfuhrung der Urlaubskarten und der Ur
l<3ubsm<3rken versuchl werden. Fü  ihre Einführung schafft die f 6. Ver
ordnung zur Durchführung des AOG den gesetzlichen Rahmen. Die
Verordnung ermächtigl den Treuhänder, in einer Tarifordnung zu be
stimmen, da  im Baugewerbe und in den Baunebengewerben zur
Sicherung des Urlaubs der Beschäftigten ein Geldbetrag dadurch an
gesammelt wird, da  in bestimmlen Zeitabschnitten vom Unternehmer
als zusätzliche Leislung Urlaubsmarken in Höhe des Teilbetrages des
Lohnes '. in UrJaubskarfen eingeklebt werden. Die Urlaubskarten und



die Urlaubsmarken werden von der Reichspost hergestellt und von
den Postanstallen verkauft. Die Reichspost übernimmt aber nicht nur
den Vertrieb der Urlaubs karten, sondern sie stellt auch ihre Einrich
tungen zur Verfügung, um die Urlaubsberechfigten in den Besitz des
durch das Markensyslem gesammellen Urlaubsgeldes zu bringen. Sie
zahlt unter beslimmten Voraussetzungen, die in einer Tarifordnung
geregelt werden, das Urlaubsge!d gegen Aushändigung der UrJaubs
karfe aus.

a) Ansätze zu einer Urlaubs regelung durch ein Markensystem
wurden bereits früher in einigen Saisongewerben, vor allem im Stein
sefzgewerbe und im Parkefliegergewerbe, gemacht. Jedoch war in
diesen Fällen der Personenkreis verhä!tnismä ig klein. Da die Durch
fÜhrung des Markensystems damals in Händen der Tarifverfragspar/eien
(Arbeitgeber- und Arbeifnehmerverbände) lag, diesen aber keineswegs
dle Unternehmer und Beschäftigte des Gewerbes angehör/en, blieb
es bei einem Versuch mit untauglichen Milieln, der für die Einführung
der Urlaubsmarke in grölJerem Ausma e verwer/bare AnhaJtspunkle
nicht geben konnfe. Wenn man sicb heute mit dem Gedanken der
Urlaubsmarkenregelung erneut befa t hat, so mulJfe vor allem klar er
kannt werden, da  das Urlaubsmarkensystem nur dann einige Aus
sicht auf reibungslose und sichere Durchführung zu bieten vermag,
wenn ein Institut dafür gewonnen werden konnte, dem ein ganz eng
maschiges Netz von öri!ichen ZweigsteiJen für die Ausgabe der Marken
und die Zahlung der Urlaubsgelder zur Verfügung stehl. Dieses
Institut konnte nur 9ie Reichspost sein, die selbst im abgelegensten
Dorf eine Postagentur besitzt und mit ihrem ausgezeichnet ein.
gespiellen Verwaltungsapparaf auch organisatorisch den Verfeilungs
schwierigkeiten gewachsen ist. In den1 Augenblick, in dem sich die
Reichspost in weitschauender Erkenntnis des bedeutsamen sozialen
Zwecks bereit erklärte, die Ausgabe der Urlaubsmarken und die Aus
zahlung des Urlaubsgeldes zu übernehmen, war daher die ersle und
wichligs!e Vorausselzung für die Einführung des Urlaubsmarkensysfems
geschaffen.

b) Der Umfang der Einführung des Urlaubsmarkensystems wird be
stimmt durch das AusmalJ des Bedürfnisses, das sich, wie eingangs
dargelegt, aus der Praxis ergeben hat. In erster linie kommt das Bau
gewerbe in Befracht; weiterhin die sogenannten Baunebengewerbe.
Zu ihnen zählen das Malergewerbe, Stuckgewerbe, Dachdeckergewerbe,
SJeinholzgewerbe, Pt affen- und Flie5enlegergewerbe, Betriebe für
feuerungstechnische Anlagen, Isoliergewerbe einschliel}lich der Befriebe
der Wärme-, Kälte- und SchaIJschulztechnik, Steinmelzgewerbe, Olen
sefzgewerbe, Bauglasergewerbe und andere mehr. Innerhalb der Bau
nebengewerbe bedarf es jedoch zur Einführung des Urlaubsmarken
systems für jedes Baunebengewerbe noch der besonderen Prüfung, ob
kurzfristige Arbeiisverhälfnisse üblich sind. Für das Baugewerbe selbst,
zu dem das Hoch-, Beton- und Tiefbaugewerbe sowie das Stra enbau
gewerbe mit seinen verschiedenen HerstellungsarIen und das Zimmerei
gewerbe gehören, wird das Merkmal kurzfristiger Arbeitsverhältnisse
bereits vorausgesetzt. Die Tarifordnung, die zur Einführung des
Markensyslems für das Baugewerbe zu erlassen isl, wird in der Bau
indusftie und im Bauhandwerk Zur Zeit schätzungsweise 1,1 Millionen
Beschältigle umfassen. Da auch in den mcislen Baunebengewerben
die Voraussetzung der Kurzlristigkeit der Arbeifsverhällnisse zu be
jahen sein dürffe, 50 da  ihrer Einbeziehung nichts im Wege steht.
wird sich diese Zahl noch um etwa 400000 steigern. Es werden also
bis zu 1/5 Mi!Jionen im Baugewerbe und in den Baunebengewerben
arbeifender Volksgenossen sein, denen das Urlaubsmarkensystem
künftig einen Urlaub sichert, sob"ald eine bestimmte Zeitdauer in einem
oder mehreren Betrieben zurückgelegt ist. Der Bauarbeiter brauch!
dann nicht mehr zu fürchten, da er vor Erwerb des Urlaubsanspruchs
durch Beendigung des Baues sei  n Urlaubsanspruch verlierf. Hafte
er bei der Entlassung nurmehr zwei Wochen' bis zum Erwerb des
Urlaubsanspruchs, so erwirbt er diesen an seiner neuen Arbeitsstätte
nach ,zwei Wochen. Das Urlaubsmarkensyslem bedeutet also die
lücke:-dose Verwirklichung des Rechfs auf Urlaub. Es wirkt sich aber
auch zuguns!en der Uniernehmer aus, denn es verteilt die Zahlung des
UrlaubsentgeJis auf das ganze Jahr und belaslet alle Betriebe des Bau

:.  , llig gleichmäryig. _
.......  c) Die Durchführungsverordnung führ! das Urlaubsmarkensyslem nicht

unmittelbar ein, sondern sie ermächtigf den Treuhänder der Arbe.if zur

Einführung durch eine Tarifordnung, die die näheren Bestimmungen
über die Verwendung der Urlaubskarten und Uriaubsmarken trifft. Dieser
Weg erschien zweckmä ig, um die Einführung des Urf<lubsmarken
systems möglichst beweglich zu gestalten. Es sind bei der Einführung
zweifellos ganz erhebliche verwalfungstechnische Schwierigkeiten in
den Einzelheiten zu überwinden. Daher< wäre eine umfassende ins
einzelne gehende gesetzliche Regelung zu starr gewesen; sie häife
sich nicht so leicht den etwa aus der Praxis sich noch ergebenden Er
fordernissen der Ergänzung oder Aenderung der Bestimmungen an
zupassen vermocht wie eine Tarifordnung, die jederzeit schnellstens
geänderf werden kann. Da  durch Tarifordnung das UrlOiubsmarken
system im Baugewerbe eingeführt werden kann, dafür bedurfte es
allerdings auch der besonderen gesetzlichen Vorschrift, wie sie die Ver
ordnung bringt; denn der Rahmen der Tarifordnung mu  hier über den
im   32 Abs. 2 des AOG. vorgesehenen hinaus erheblich erweiferl
werden. Grundsätzlich hai eine Tarifordnung nur den Inhalt der von
ihr erfaf}ten Arbeitsverträge zu regeln. Die Tarifordnung über die
Einführung der Urlaubsmarken wird zwar zumeist auch Besfimmungen
festselzen, die den gegenseifigen Verpflichtungen aus dem Arbeits
verhältnis zuzuzählen sind; sie wird aber auch zahlreiche Ordnungs
vorschrHien eIlthallen, die nur ausnahmsweise auf Grund einer gesetz
Jrehen Sonderregelung in eine Tarifordnung aufgenommen werden
können.

4. Die Einführung der Urlaubsmarke im Baugewerbe ist zunächst nur
ein Versuch. Erst eine längere Zeif praktischer Ausprobung kann
zeigen, ob die Urlaubs marke die Hoffnungen, die auf sie gesetzt
werden, ganz zu erfüllen vermag. Soweit AnlauTschwierigkeifen vjel
leichi da und dort auftauchen werden, müssen sie natürlieh mil in
Kauf genommen werden; sie sind gewisserma en Kinderkrankheiten,
die jede Neueinrichtung begleifen und überwunden werden. Anderer
seits sol! aber auch nicht verkannt werden, da  die Urlauhskarfe auch
einige sachliche Schwierigkeiten birgl, die mit dem Markensystem
verbunden sind und kaum ganZ zu beseitigen sind. Der Urlaub darf
keinesfaHs als gewöhnlicher Teil der Enilohnung angesehen werden,
sondern er steIlI die Gegenleistung für eine längere Dienstleistung dOlr,
die eine Erholung erforderlich macht. Das Wesenlliche des Urlaubs
ist daher die Gewährung von Freizeit, während der der lohnanspruch
fOrfbeslehl; die Fortzahlung des lohnes isl eigenllieh nur die not
wendige und selbstverständliche Begleiterscheinung der Frelzeif
gewährung. Das Urlaubsmarkensystem sicherl aber in erster linie
einen Geldanspruch und trägt so die Gefahr in sich, da  der Kern
des Urlaubs in der Zahlung des Urlaubsgeldes gesehen wird. Es darf
daher unter keinen Umständen eine Auszah!ung des Urlaubsgeldes
ohne gleichzeitig beginnende Freizeitgewährung gesta!lef werden, und
es wird die Aufgabe der Treuhänder der Arbeit und der Deutschen
Arbeitsfront sein, besonders darüber zu wachen, da  das Urfauhs
markensysfem sich nicht als eine reine lohnerhöhung auswirkt, die
den Erholungsgedanken in den .Hintergrund drängt. Ein weiteres über
aus schwieriges Problem des Urlaubsmarkensysfems ist die Schaffung
einer zuverlässigen Kontrolleinrichlung, durch die das Kleben der
Urlaubsmilrken nachgeprüft wird. Nur an Hand der lohnJisten [ä f
sich genau feststeHen, ob der richfige Hundertsatz des lohnes der ge
klebten Urlaubsmarke zugrunde liegt. Für grölJere Betriebe, die einen
Vertrauensral besitzen, ist dieser geeignetes Organ zur KonlrolJe des
Einklebens der Marken; in Klein- und Zwergbefrieben dagegen ist
die Gefahr, da  das Kleben der UrlaubsmClrken unterbleibt, so lange
gro , als nichf wenigstens eine mit standigen Slicnproben arbeitende
Kontrolle allgemein durchgeführt wird, Die schlimmen Erfahrungen
bei der Sozialversicherung zeigen, dalJ die Frage der Ueberwachung
des Markenklebens nicht mit Optimismus behandelt werden darf. Von
der Lösung dieses Problems wird es daher vor allem abhängen, ob
der Versuch, miitels des Markensysten1s auch bei berufsüblich kurz

. frisfigen Arbeifsverhä!fnissen einen Urlaubsanspruch sicherzusteJlen, zu
einem wirklichen sozialen Erfolg führen wird.

5. Ueber die Einzelheiten der TarUordnung, die den jurislischen
Rahmen der neuen Verordnung erst mit leben füllen wird und vom
Sonderlreuhänder für das Baugewerbe in engem Zusammenwirken mir
der Reichsposf und der Deutschen Arbeitsfront, Reichsbetriebsgemein
schaft Bau, geschaHen wird, ist nach ihrem Erscheinen noch des
Näheren zu reden. (AU$ dem" ReichsarbeitsblaH Nr, 16/1936.)
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i:ine umwälzende Erfindung eines sdileslschen Handwerksmeis1ers

Auf Veranlassung des Reichsinnungsverbandes des Klempner- und
Insta!lateurhandwerKs wird zur Zeil im ganzen Reich den Handwerker
kreisen, die VOr <Illern mit der Verarbeitung von Zinkblech zu -Jun
haben, Ge!egenheit geboten, ein Verfahren kennen zu lernen, welches
das Schwei en von Zink ermöglicht. Derartige Vorführungen fanden
kürzlich auch in Bres!au, Gleiwitz, Schweidnifz, Liegnitz, Glogau und
anderen Städten" slaff, wozu sich Innungsmifglieder und Interessenten
auch aus umliegenden Kreisen eingefunden hatten; ferner nahmen
GeseHen, Lehrlinge und Fachklassen der Berufsschulen daran teil.

Leulell vom Fach und auch vielen Laien dürfte es bekannt sein,
dalJ eine einigermaf,en einwandfreie Verbindung für Zinkblech bisher
nur durch lötung herzustellen war, Der für diesen Zweck erforderliche
Zinnbedarf in Deutschland wird auf annähernd 1000 Tonnen jährlich
geschätzL Da wir nun bezüglich der Zinnbeschaffun9 vor allem auf
Einfuhr angewiesen sind, liegt es schon im Inferesse unserer Devisen
politik, uns auf diesem Gebiele nach MögJichkeil unabhängig zumachen, '

Das neU(  Zinkschwei verfahren löst diese Aufgabe. Es werden
hierzu die Hilfsmittel benötigt, die in vielen Werksfätten bereits vor
handen sind: Azetylen und Saucrsloff; hinzu komml lediglich die Ver
wendung eines besonders kleinen Schweiijbrenners und das Mitte!, das
eben das Zinkblechschwei en überhaupt erst ermoglicht: die
5 c h we i   pas te,

Es dürfte besonders hervorzuheben sein, da  ihre Zusammen
setzung einem schlesischen Handwerksmeister, dem Klempnermeister
Pau! Uhlig aus Weizenrodau bei Schweidni/z - jetzt in lange!sheim
am Harz - gerungen ist. Uhlig, der dadurch der deutschen Wirl
schaff und dem deutschen Volke einen unschätzbaren Dienst leisiele,
hat inzwischen die Auswerlung seiner genii'llen Erfindung der !nduslrie
übertragen.
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Preisüberwachung im Wohnungs- und Kleinsiedlungsbau
Der Reichs- u. Preu ische Arbeitsminister, Berlin, den 25. Mai 1936.

IVa Nr.3271/36.
An die Regierungen der länder - Ressort für Wohnungs- und

Siedlungswesen. 
Bei dem unter meiner Zusländigkeit siehenden Wohnungs- und

KJeinsiedlungsbau muf:l ich besonderen Wert darauf legen, dalJ der
augenblickliche Koslenstand unfer keinen Umsländen überschriften,
vielmehr mit allem Nachdruck versucht wird, ungerechtfertigte Preis
erhöhungen, wie sie vor allem in den Gebieten mit starker Bautätigkeit
eingetreten sind, wieder auf das veranlwortbare Ma  zurückzuführen
und den KosTen des Sommers 1933 möglichst nahe zu kommen. Be
sonders die durch öffentliche Miltel geförderte Kleinsiedlung, der
Vo!kswohnungs- und der Landarbeiferwohnungsbau, können nUr Er
folg haben, wenn ein tragbarer Preisstand auf lange Zeit gehalfen wird
und dadurch die Finanzierungsgrundlagen auf die Dauer gesichert
bleiben,

Der Herr Reichswirtschafisminisler hi3t zu der Frage, wie Preissleige
rungen im Bauwesen verhindert werden können, sich dahingehend ge
äu ert, da  alle Bestrebungen, die Baukosten niedrig zu halfen, nur
dann von Erlolg sein können, wenn die Vergebung von Bauauffrägen
durch guf vorgebildete Baubeamte erfolgt, die mit den Grundsätzen
der Selbstkoslenrechnung ver/rauf sind und auf Grund eigener prak
iischer Erfahrungen die einzelnen Koslenelemenle zu beurteilen ver
mögen. Darüber hinaus sei es unbedingt notwendig, da  die Ver
gebungsbehörden immer wieder auf die Bedeulung der Baukosten
im Rahmen der Gesamfwirlschaff hingewiesen werden, Die Ver
gebungsbehörden sollen alle Beobachlungen über auffällige Preis
steigerungen unverzüglich der ' uständigen 'Preisüberwachungsslelle
melden oder, sofern die Marklbedeulung der Ware über den örllichen
Rahmen hinausgeht, an den Reichswirtschaftsminister berichten. Er hat
zugesagt, soweil Ihm Verteuerungen zur Kenntnis gelangen, unverzüg
lich einzugreifen und gegebenenfalJs auf eine Zurückführung der Preise
hinzuwirken. Für eine ordnungsmä ige Bearbeifung dieser Beschwer
den und ZUr Vermeidung von Rückfragen fordert er aber, daf, ihm in
derartigen Bericnlen folgende Angaben gemachf werden:

a) gen<lue Bezeichnung der Waren mit Sorten- und Mengenangabe;
b) früherer und jelziger Preis mit Angabe aHer für einen Vergleich

erforderlichen Umstände (z. B. Frachtberechnung), BeifUgung von
Rechnungen Ist erwünscht;

'\fo'" A.d.iiekl Pa..! L e'" k e, Lieg",i"

Erwähnt sei noch, da6 das zur Schweif,ung in schmale SI reifen ge
schnittene Zinkblech, das in jeder WerkslaU als Verschnijf abfä!Jl, als
Zusatzdraht Verwendung finden kann.

Wenn man den Wert jener Erfindung recht würdigen will, muf,
man wissen, welche Schwierigkeiten der Zinkschweif,ung im Wege
standen. Es waren einmal der verhältnismälJig niedrige Schmelzpunkt
von 419 Grad Celsius, weiter die starke Neigung des Zinkes zur Auf
nahme von Luffsauersloff - zur Oxydation also - und schlief,lich der
überaus niedrige Siedepunkt, der bei 950 Grad liegt. Be! dieser
Temperatur geht Zink bereits in den gasförmigen Zusland über. Die
Schweif,paste des neuen Verfahrens überwindet alle diese Hindernisse;
sie lösl nicht nur das sich etwa bildende Zink oxyd sogleich im Enl
stehen auf, so daf, der aufgetragene Zusatzwerkstoff mit dem Grund
material zusammenflie en kann, sie unterdrückt auch weitgehend eine
Oxydbildung und so zugleich das Ausdampfen des Zinks.

Hierdurch wird eine auf,crordentlich reinc und feste SchweilJnaht
erzielt, die in ihrer Güfe, insbesondere auch in Hinsicht äuf die
mechanischen Eigenschaften - ZU9- und Druckfestigkeit - bei weitem
der Zink lötung überlegen ist.

Für sogenannte Montagearbeiten isf ein Tragegeräl entwickelt, das
je eine Azefylen- und Sauerstoffflasche von 5 liter Wasserinhalt 
also mit einem Inhalt von 700 bis 750 lifer Gas - aufweisl und ferner
mit einem K!einbrenner und KleinreduziervenfiJen ausgestattet ist. Das
Gerät ist aus einem besonders leichten und widerstandsfähigem Metall
hergestellt und ermöglicht wegen seines geringen Gewichts die Zink
schwei ung auch bei schwierigen Dacharbeilen, Die in F!aschen vor
handene Gasmenge gestaflet eine Schwei ung von Zinkblech von 0,3
bis 1,5 mm StärKe Hir eine Dauer von etwa 20 Stunden; der Gas
verbrauch - annähernd 40 Uter in der Slunde - ist demnach äu erst
gering, auch ein weiterer. nichl zu unterschäfzender Vorteil der Er
findung.


c) lieferfirma und Angabe, ob ein freier Preis oder Karlelfprei5

vorlieg!;
d) Milfeilung, ob bereits Verhandlungen zwischen den Befei!igten

slaffgefunden haben und warum dies gegebenenfaUs nicht ge
schehen ist. Grundsälzlich sol! vor Inanspruchnahme der Be
hörden eine Aussprache innerhalb der Wirfsdlaft slalffinden.

Ich ersuche, die nachgeordneten Behörden (Gemeinden) und
sonstigen Stellen, die den Wohnungsbau und die Kleinsiedlung durch
Iühren, entsprechend zu unterrichten. Ich ersuche ferner, wenn Ihnen
Preissleigerungen auf dem Gebiele des Wohnungs- und Sied!ungs
baues bekannt werden, auch selbst möglichsl beschleunigt die er
forderlichen Fesfstellungen zu treffen. Engste Zusammenarbeit mil
den zuständigen PreisüberwachungssteIfen ist gebofen. Von den Be
richten an den Herrn Reichswirtschi'lffsminisler ersuche ich, mir eine
Abschrift vorzulegen.

Im Auf/rag: Dr. K n 0 I I.

Förderung der Neubautätigkeit aus Rückflüssen der Hauszinssteuer
hypotheken im Jahre 1936

Der Reichs  und Preu ische Arbeitsminister,
!Va 2 Nr. 7100/145. Berlin, den 18. Mai 1936.

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Verbands
präsidenten in Essen, den Herrn Slaatskommissar der Hauplstadl Bedin,
Berlin,

Die ministeriellen Richllinien vom 23, Februar 1931 über die Ge.
währung von Hauszinssieuerhypolheke.n sind in der Zwischenzeit durch
mehrere Runderlasse, ni'lmenf!ich durch den Runderla  vom 18, Fe.
bruar 1936 - IVa 2 Nr. 7100/144 -, abgeändert oder ergänzt worden,
Zur besseren Uebersichllichkeit und damit zur Geschäffsvereinfachung
habe ich im Einvernehmen mit dem Herrn Preu ischen Finanzminister
die geltenden Vorschriften in den anliegenden I1RichtJinien für die
Verwendung der Zur Förderung der Neubautätigkeit beslimmten
öffenllichen Miftel aus den RückHüssen der Hauszinssleuerhypolheken"
zusammengela t, die hiermit in Kraft gesetz/ werden und an die
Stelle der bhher gültigen Richtlinien treten. Ich ersuche, die neuen
Richtlinien, von denen die für die oachgeordnelen Behörden erforder
lichen Ueberdrucke beiliegen, alsbald in geeigneler Weise zur Kennl
nis der Gemeinden und Gemeindeverbände zu bringen,

Zu den Aenderungen gegenüber den RichlJinien vom 23. Fe
bruar 1931 bemerke ich das folgende:

1. Zu Nr. 1: Für neue Bauvorhaben dürfen Zinszuschüsse nicht mehr
bewilligt werden. Im übrigen wird auf die nachfolgenden Aus
führungen unfer Ifd, Nr. 7 verwiesen,



2. Zu Ny. 3 Abs. 2: Die in den bisherigen Richtlinien vorgesehene
Möglichkeit, Hauszirissteuerhypotnekcn auch für grölJere Bau
vorhaben zu bewilligen, falls höhere Eigenmiftel für die Mehr
kosten eingesetzt wurden, ist weggefallen. Der zunehmende
Mange! gerade an Kleinwohnungen und die Knappheit an Hypo
Ihekenkapital zwingen dazu, mit öffentlicher Hilfe ausschJief]lich
solche Wohnungen zu fördern, die so billig und bescheiden sind,
dalJ sie für die minderbemittelte Bevölkerung wir !ich geeignet
sind. Das muf] und kann durch die Auswahl geeigneter Muster,
durch äuf;ersle Beschränkung der Baukosten, Weglassung jeden
vermeidbaren Aufwandes und Ausnutzung aner Ersparnismöglich_keifen erzielt werden.

3. Die neue Vorschrift in Nr. 3 Abs. 4 soll der Vereinheitlichung der
verschiedenen wohnungspolilischen Ma1}nahmen dienen. Die bis
herige Vorschrift in Nr. 4 a fällt dafür fOrt. Ich weise nad,drüddich
darauf hin, dalJ die Förderung des Neubaues mif den Rück
flüssen der gemeindlichen Hauszinssteuerhypotheken als Ergän
zung der wohnungs- und siedlungspolifischen Maf;nahmen des
Reichs   Bau von Kleinsiedlungen, Volkswohnungen usw. _ zu
befrachten ist und sich in den Rahmen dieser MalJnahmen ein
zu passen hat.

4. Zu Nr. 6: Die Höhe der einzelnen Hauszinssfeuerhypothek ist
im Hinblkk auf die in der Zwischenzeit eingetretene Baukosten
senkung und im Hinblick darauf, daf; Darlehen aus öffentlichen
Mitte!n nur noch zur SpilzenHnai'1Zierung herangezogen werden
sollen, auf 1000 RM begrenzt worden. Bei Bauvorhaben, die für
kinderreiche Familien und für Schwerkriegsbeschädigte bestimmt
sind, sowie in sonsligen, aus sozialen Gründen besonders zu
berücksichtigenden Fällen ist eine Erhöhung der Hauszinssteuer
hypoihek um höchstens 500 RM je Wohnung zugelassen worden.
Die in den bisherigen Richllinien (Absehn. 1II Nrn. 15 bis 19)
vorgesehene Möglichkeit, Zusafz- und Sonderzusatzhypofheken
bereitzustellen, ist forfgefallen.

Eine Erhöhung des Hypothekenbefrages über den Höchstsatz
von 1500 RM hinaus darf nicht genehmigf werden. Es ist darauf
zu hallen, dal} Hauszinssleuerhypoiheken nUr für solche Bauvor_
haben bereiigesteHt werden, bei denen es nach dem Finan
zierungsplan von vornherein einwandfrei feststeht, daf; tatsächlich
wirfschaftlich tragbare Mieten erreicht werden, d. h. Mieten, die
für Kleinwohnungen in der Regel zwischen 20 und 40 RM im
Monat liegen (Nr, 3 Abs. 3 der Richtlinien).

5. Nr. 7 setzt den Zinssatz für die Hauszinssleuerhypothek _ unter
Ausschaltung jeder Zinssenkungsmöglichkeit _ auf 4 vH fest. In
soweit ist eine An gleichung an die Bedingungen erfolgt, zu
denen die Reichsdarlehen für Kleinsiedlungen und Vo!kswoh
nungen hergegeben werden. Die bisher vorgesehene fünf jährige
Schonfrist für den Beginn der Tilgung ist fortgefallen. Danach
setzt die Tilgung für die neu-auszugebenden Hauszinssteuerhypo
fheken schon an dem auf die Auszahlung der Schlu rate folgen
den 1. April oder 1. Oktober ein (Runderla  vom 9. Oktober 1935
S 7 Nr. 7102/127).

6. Nr. 8 läf;1 eine Ueberschreilung der Höchslgrenze von 7:! vH für
den gemeindlichen Verwalfungskostenbeifrag nicht mehr zu.

7, Zu Nr. 9: Für neue Wohnungsbaulen dürfen ZinszusdJüsse nicht
mehr bewilligt werden (vgl. oben !fd. Nr. 1). Desgleichen dürfen
Mittel aus den Rückflüssen zur Sicherung solcher Bürgschaften,
die künftig neu übernommen werden, nicht verwendet werden.
Nr, 9 Abs. 1 läf;t die Verwendung der Millel des gemeindlichen
Wohnungsbaufonds zur Zahlung von Zinszuschüssen oder zur
Bürgschaflssicherung nur noch insoweit zu, als es sich um die
Erfüllung von Verpflichtungen handelf, die die Gemeinden für
bereits fertiggestellte Wohnungsneubauten in früherer Zeit ver
bindlich übernommen haben. Dabei sind die Vorschriffen uber
die Bildung von Bürgschafissicherungsfonds für früher über
nommenc Bürgschaften unberührt geblieben.

Die in Nr. 9 Abs. 2 vorgesehene Verwendung der Rückf!üsse
zur Gewährung von Mietzuschüssen kann, nachdem die Spar
kassen, die öffentlich-rechtlichen Versicherungsanslalfen, die pri
vaten Versicherungsunternehmen und die Träger der Reichsver
sicherung die Zinsen für die von ihnen ausgegebenen Hypo
Iheken gesenkl haben und auch die Zinssenkung bei den Pfand
briefhypotheken in der Hau/?tsache am 1. Oktober 1935 wirksam
geworden ist, heule nUr noch in ganz besonderen Ausnahme
f lIen in Betracht kommen. Entsprechende Anträge der Gemein
den sind vor der dortigen Genehmigung regelmä ig mir zur Zu
stimmung vorzulegen. Ich ersuche, die Anträge dort mit beson
derer Sorgfalt vorzuprüfen und nur solche Anträge an mich
weiferzugeben, bei denen die Finanzierung einwandfrei nach
gewiesen ist und bei denen im übrigen die Voraussetzungen
gemälJ dem Runder!af; vom 18. Dezember 1933 _ ZA 11
Nr. 7106/36 L, - edülU Siild.

Die Verwendung Von Mitteln zur Gewährung von Zuschüssen
für die Teilung von Wohnungen und den Umbau sonstiger
Räume zu Wohnungen bedarf meiner vorherigen Genehmigung
(vgL meinen Er!af; vom 28. Mai 1935 _ S 7 Nr. 7100/124).

8. Nr. 10 Abs. 2 erleichferl die Rückzahlung von Hauszinssfeuer
hypotheken. Danach ist die Kapitaltückzahlung nicht mehr an

die Genehmigung der Gemeinde gebunden; auch ist von einel
Nachzahlung von Zinsen, soweit diese in der Vergangenheit nach
einem geringeren Satz als 3 vH erhoben worden sind,abzusehen,

9. Zu Nr. 12: Die Herab!etzung der Verzinsung auf den Salz von
6 vH ist bereits durch Runderla  Vom' 8. Februar 1934 _ ZA 11
Nr. 7100/103 L. - angeordnet.

10. Zu Nr. 13 Abs. 2 und Nr. 15 Abs. 1: Nach Nr. 3 Abs. 1 der
nReichsgrundsätze für den Kleinwohnungsbau n hat der Bauherr
in der Regel 2S vH, mindestens jedoch 10 vH der Gesamf
herstellungskosten als Eigenkapital aufzubringen und nachzu
weisen. Ich ersuche, auf die Einhallur.g dieser VorschriH be
sonderes Augenmerk zu richfen.

11. Zu Nr. 16: Durch Einfordern entsprechender Uebersichten sowie
durch Prüfungen an Ort und SteHe haben sich die Aufsichfs
behörden fortlaufend davon zu überzeugen, da  die Richtlinien,
namentlich auch in bezug auf die Grö e der Wohnungen, die
Höhe der Mielen und die Höhe der Hauszinssteuerhypotheken,
genau eingehaUen werden. ich behalte mir unmiHelbare Prü
fungen bei einzelnen Gemeinden (Gemeindeverbänden) vor.

Soweit vor dem Bekanntwerden meines Erlasses vom 18. Fe
bruar 1936   IVa 2 Nr. 7100/144 - verbindliche Zusagen auf Dar
lehen, Zinszuschüsse u. dg!. auf Grund der bis dahin geltenden Vor
schriften gemacht worden sind, behält es dabei sein Bewenden.

Dieser Erla  sowie die nRichtlinien" werden im ..Reichsarbeits_
b!aU. veröffentlicht. Die für den dorfigen Geschäffsbereich und für
die nachgeordneten Dienststellen benötigten Abdrucke dieses Erlasses
und der Richtlinien sind beigefügi. _

In Verfretung; Dr, Kr 0 h n,
.

Richtlinien für die Verwendung der zur Förderung der Neubautäfigkeit
beStfmmten Mittel aus den Rückflüssen der Hauszinssteuerhypotheken

(Aufgeslellt auf Grund der Reichsgrundsälze für den Klein
wohnungsbau vom 10. Januar 1931 - Reichsgesetzb!. I S. 9 _
in der Fassung der Verordnung vom 6. Februar 1936 _

Reichsgesehbl. I S. 98). Vom 18. Mai 1936.
I. Allgemeines

1. Die für die Neubautätigkeit vorgesehenen Mille! aus den Rück
flussen der Hauszinssteuerhypotheken sind bestimmt zur Gewährung
VOn Hypotheken (Hauszinssfeuerh,'pofheken) für Wohnungsbaufen, die
im Jahre 1936 errichlet werden.

Für Bauvorhaben, die bereits begonnen sind, dürfen solche Hypo
theken nicht bewilligt werden.

2. Die Hauszinssteuerhypotheken sollen der minderbemittelten Be
völkerung zugute kommen. Kinderreiche Familien und Schwerktiegs_
beschadigfe sind vorzugsweise zu berücksichtigen. Ausländern dürien
Hauszinssfeuerhypotheken nicht gewährt werden.

3. Hauszinssteuerhypofheken sind nur für Wohnungen (Eigenheime
und Mietwohnungen) zu gewähren, die nach Gro e, Anordnung,
Raumzahl, Raumhöhe und Aussfallung die nofwendigslen Anforde
rungen nicht überschreiien. Die Wohnungen müssen den Anforde
rungen enlsprechen, die an gesunde, zweckmä ig eingeteilte und
solide gebaute Dauerwohnungen zu stellen sind.

Die Wohnfläche der Wohnungen soll 32 bis 45 qm betragen und
bei Wohnungen, die für Familien mil Kindern bestimmt sind, 60 qm
nicht überschreiten. Eine mäf;ige Erhöhung der Wohnfläche kann aus
nahmsweise zugelassen werden, besonders fur Einfamilienhäuser, wenn
die Zahl der Kinder oder zwingende Gründe es nölig machen.

Mi! öffentlicher Hilfe sind nUr Wohnungsbau/en zu tördern, bei
denen sich Miefen oder lasten ergeben, die wirfscnafflich auf die
Dauer tragbar sind, In der Regel dürfen die Mieten 150 vH der Frie
densmiete entsprechender AUwohnungen nichl übersteigen und sollen
für die Kleinwohnungen zwischen 20 und 40 RM im Monat liegen.

Bei der Gewährung von Hauszinssleuerhypofheken sind in erster
Reihe solche Bauvorhaben zu bedenken, die den Vorschriften des
Reichs über Kleinsiedlungen und Volkswohnungen _ in den Land
kreisen auch über den Bau von Eigenheimen für ländliche Handwerker
und Arbeiter und von Heuerlingswohnungen - angepaf;t sind.

4, Für die Gewährung von Hauszinssteuerhypotheken sind weiter
hin die folgenden Gesichfspunkte. ma gebend:

a. Planung
Es isl darauf zu halfen, dalJ nur solche Baupläne ausgefühd werden,

die von dazu befähigten Kräften bearbeitet sind.
Bei der Auswahl des Baugeländes ist auf die Verkehrsverhä!fnisse

und auf die Lage des Bauplatzes zu den öffentlichen Einrichlungen
und Anstalten Rücksicht zu nehmen.

Der Flachbau ist überall dort zu wählen, wo die örtlichen Ver
hältnisse nicht unbedingt den Bau Von Gebäuden mit grölJerer Ge
sdlo zahl erfordern. Als Flachbauten sind Baulen mit ein oder zwei
Voll geschossen für eine oder mehrere Familien anzusehen.

Wohngebäude mit mehr als drei Vollgeschossen sind nUr da .zu
lässig, wo ihre Errichtung zur Ausfüllung von Baulücke  im Stadfkern
oder aus sonsHgen zwingenden Gründen notwendig ist,

Auf gute Belichtung und Besonnung der Wohn- und Sch!afräume ist
zu achten.
. Soweit möglich, sind die Bauvorhaben zu geschlossenen Anlagen
nach einheiilichen Mustern zusammenzufassen. Dabei ist Vorsorge zu



freUen, dalJ der Baub!ock in einzelne, selbständig verwertbare Grund
stücke aufgeteilt werden kann,

b. Aussfattung
Die Ausstattung soll wirfschaHliche und einfache Führung des Haus

halis erleichtern, mu  aber jeden überflüssigen Aufwand vermeiden.
Die Anlage VOn Gemeinschaffseinr1chlungen, wie Sammelheizung,
WarmwasserbereiJung, Bad, Waschküche, isf nUr zulässig, wenn die
lasten der Miefer dadurch nichf höher werden als bei Einzeleinr!ch
lung. Um die Baukosten und die Miefe niedrig zu haUen, wird in der
Regel auf die Einrichtung von Bädern für die einzelnen Wohnungen
zu verzichlen sein; die Gewährung öffentlicher Mitte! darf keinesfa!Js
von dei' Forderung eines Eiriielbades in jeder Wohnung abhängig
gemachi werden, Im übrigen sind bei der Ausstattung die orts
üblichen Einrichtungen und lebensgewohnheifen zu berücksichtigen.
Waschküchen, KeJJer- und Bodenräume sind auf das nolwendige MalJ
zu beschränken.

c. Bauplafz- und Aufschlieijl.lngskosten
Die Kosten für den Bauplatz, die Aufschlie ung und die Anlieger

!eistungen solfen 10 bis 12 vH der GesamfherslelJungskoslen nicht
überschreiten; die Gemeinden dürfen jedoch ledig!ich die Selbstkosten
berechnen. Die SIra6en innerhalb der Baugruppen sollen, soweit
nicht Wohnwege genügen, als WohnstraIJen mit einfacher Befestigung
ausgebaut werden,

d. Vergebung und Ausführung der Bauvorhaben
Die Ausschrel'bung und Vergebung der Bauarbeifen mu  bei

grö eren Bauvorhaben nach der Verdingungsordnung für Bau!eislungen
auf Grund öffentlicher oder beschränkfer Ausschreibungen erfolgen,
Bei solchen Bauvorhaben soll die, Vergabe der Bauarbeifen an einen
Generalunternehmer I'n der Regel unzulässig sein. Die Heranziehung
auswärfiger Unfernehmer, Lieferer und Arbeiter darf nicht au ge
schlossen werden. Ebenso darf die Beteiligung an einem Aus
schreiben und die Zuleilung der Arbeiten nicht von der Zugehörigkeil
zu einem besfimmlen Personen kreis abhängig gemacht werden. Die
Vergebung mul} auf Grund von Preisangeboten tür die einzelnen
Leistungen erfolgen; nach Kubikme/ern umbauten Raumes dürfen die
Arbeiten nur vergeben werden, wenn gleichzeitig zum Vergleich
Prei angebofe {ur die einzelnen leistungen abgegeben werden,

Bei Auswahl aUer Baustolle und Bauteile mulJ eine Verteuerung
verhindert werden, erforderlichenfalls durch Verwendung anders
gearfetel' Bausloffe und Bauteile. Auf die Verwendung genormfer
BautciJe und bewähr/er Muster ist dabei grö ler Wer! zu legen.

5, Für BeheJls- und Notwohnungen sowie fÜr Werkwohnungen
werden Hauszinssteuerhypofheken nicht gewährt.

Behelfswohnungen im Sinne dieser Vorschriffen sind Wohnungen
in Bauten, die nach Ar! ihres technischen Aufbaues Voraussichtrich einen
Bestand von weniger als dreiI,ig Jahren haben; Notwohnungen sind
Wohnungen, die durch Ausbau oder Umbau vorhandener Baulichkeiten
vorübergehend zu Wohnzwecken nulzbar gemachf werden und den
baupolizeilichen Bestimmungen nichl genügen,

Hiernach sind unfer Behe!ts- oder Notwohnungen im Sinne die er
Vorschriflen nicht zu verstehen:

a) solche Baufen aus Holz, Fachwerk oder anderen Baustoffen,
b) solche Wohnungen, die durch Ausbau vorhandener Räume

(Läden u. dgl.) oder durch Einbaulen in vorhandenen Häusern
gewonnen werden,

die (a und b) eine Bestandsdauer von mincleslens drei ig Jahren haben
und den bestehenden baup<?lizeiJichen Bestimmungen genügen.

Als Werk wohnungen gellen Wohnungen, die Arbeitgeber sich für
ihre Arbeiier und Angestellten errichten, besonders solche, die von
Arbeitgebern au/ eigenem Gelande errichtet werden und in ihrem
Eigentum verbleiben.

Nicht als Werkwohnungen gelten Wohnungen gemeinnulziger Bau
vereine, die von Arbeitgebern und Arbeifnehmern aus verschiedenen
Unternehmungen und unter Hinzuziehung Nichtwerkangehöriger oder
der Gemeinde gebildet werden. Die Gewährung von Hauszinssfeuer
hypotheken an solche Vereinigungen isf jedoch davon abhängig zu
machen, dalJ die Werke, denen die Wohnungen nach ihrer lage in
erster Reihe zugute kommen, sich an der Aufbringung der ungedeckten
Herstellungskosten der Wohnungen angemessen be/eiligen. Nichl als
Werkwohnungen geHen ferner Heuerlingswohnungen.

11. Besondere Besfim,mungen
6, Die Hauszinssfeuerhypolhek darf 1000 RM Je Wohnung nichl

übersleigen. Bei Bauvorhaben, die fur kinderreiche Familien und für
Schwerkriegsbeschädigte bestimmt sind, sowie in sonstigen besonderen,
aus sozialen Gründen zu berücksichligenden Fällen kann die Haus
zins teuerhypolhek Um höchslens 500 RM je Wohnung erhöht werden.

7. Die Hauszinssleuerhypothek isf mit 4 vH zu verzinsen und mit
1 vH jährlich - unter Zuwachs der erspar/en Zinsen _ zu tilgen, Die
Zlns- und Tilgungsbelräge sind am 1. April und 1. Oktober j, J. nach
träglich an die VOm Hypolhekengeber näher 'zu bezeichnende Slel!e
zu zahlen, Besondere Gebühren (Provisionen usw,) dürfen aus Anla
der Hypothekenbewilligung und -auszahlung nicht erhoben werden.

8. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind berechligt, von
den eingehenden Zinsen einen Betrag bis zu % vH der ausgegebenen
Hauszinssteue hypotheken in Anspruch zu nehmen, um damif die ihnen
durch Bewilligung und Verwaltung der Hauszinssleu€rhypolheken tat

sächlich enlstehenden Verwallungsko len ganz oder teilweise abzu
decken. Im übrigen sind rückflie ende Hypotheken sowie eingehende
TiJgungsbefräge und Zinsen dem Wohnungsbaufond  zuzuführen,
dessen Mittel weiter nur nach MalJgabe dieser Bestimmungen zu ver
wenden sind.

- 9. ZUr Zahlung von Zinszuschüssen oder ZUr Bürgschaffssicherung
dürfen die Miffel (Nr. 1) nicht verwendet werde!).. Das gill insoweit
nicht, als es sich Um die Erfüllung von Verpflichtungen handelt, die
von Gemeinden (Gemeindeverbänden) auf Grund des Runderla ses
des ehemaligen Preuryischen Ministers für VolkswohHahrf vom
5. MJ3rz 1927 - 11. 13. 332/27 - urid der Beslimmungen in Nr. 10
Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 der ministeriellen Richf!inien vom 23. Februar
1931 s. Zt. verbindlich übernommen worden sind.

Zins- (Miet-) Zuschüsse für solche Hypolheken, die vor Erla  der
Richtlinien VOm 23. Februar 1931 neben oder an Stelle der Hauszins
sfeuerhypothek zur Finanzierung von Wohnungsbauten auf dem pri
vaten Kapitalmarkt aufgenommen worden sind, dürfen nUr mit Ge
nehmigung des Regierungspräsidenten (für Berfin des Staatskommissars
der Hauplstaclt Berlin, für das Gebiet des Ruhrkohlenbezjrks des Ver
bandspräsidenlen) gewährt werden.

10, Bei Bewilligung der Hauszinssteuerhypothek sind für die Dauer
der Belastung geeignete Ma nahmen gegen eine spekulative Verwer
tung der Wohnungsbauten zu heffen (z. B. Einfragung eines durch
Vormerkung gesicherten Ankaufs- oder Wiederkaufsrechts oder grund
buchliche SichersteJlung der gegebenenfalls eintretenden Vorpflichtung
zur Verzinsung der Hauszinssteuerhypothek mH 6 vH _ Nr, 12, be
sonders 12c). Derartige Sicherungen brauchen nicht eingefragel1 zu
werden, wenn dem GrundslÜck die Eigenschaft als "Reichsheimstäffe
(Gesetz vom 10. Mai 1920 - Reichsgeselzbl. I S. 962) verliehen ist
oder wenn die Hauszinssteuerhypolhek im VerhäJinis zu den B::iU- und
Grundstückskosten so gering ist, dalJ die Eintragung wegen der Kosten
nicht lohnt; das gilt in jedem Falle, wenn die Hauszinssteuernypothek
weniger als ein Zehntel der Gesamlhersiellungskosten des Bauvor
habens (Bau- und Nebenkosten zuzüglich des Wertes vom Grund und
Boden) beträgt.

Der Bauherr kann sich jederzeil durch Rückzahlung der Hauszins
sleuerhypothek von sämllichen Verpflichtungen befreien.

11. Die Hypo/hek isf, abgesehen von den Fällen unier Nr, 12,
sei}ens des Hypothekengebers unkündbar.

12. Die Hauszinssteuerhypolhek ist - einschlie lich einer Ver
zinsung VOn 6 vH vom Tage der Auszahlung an - auf Verlangen des
Hypothekengebers soforf zur Rückzahlung fällig, wenn ohne seine
ZustimmtlOg

a) das Gebäude nicht den Antragsunterlagen entsprechend aus
geführt und genutzt wird ader

b) der Schuldner seinen sonstigen Verp/Jichtungen nicht nachkommtoder
c) das Grundstück veräu ed wird.

111. Verfahren

13. Anfräge auf Gewährung von Hauszinssteuerhypothekel1 sind an
den Bürgermeister (Oberbürgermeisler, Amtsblirgermeister), bei Bau
vorhaben in Gemeinden, denen die selbsländige Verwendung des für
die Neubautätigkeit bestimmten Anteils am Hauszinssteueraufkommen
nicht überfragen isl. an den Landrat (Vorsifzenden des Kreisaus
schusses) zu richten. Bei Bauvorhaben, die von einer provinzielJen
Heimstätte betreut werden, kann der Anfrag auch an diese gerichlei
werden.

In dem Anfrage hai der Bauherr nachzuweisen, dalJ er allein oder
mil rechtsverbindlich gesicherter Unterstützung Dritter in der Lage iSI,
die durch die Hypolheken nicht gedeckten Baukosten zu fragen. Als
Eigenkapilal sind in der Regel 25 vH, mindestens 10 vH der Gesamf
herstellungskoslen (Bau- und Nebe.nkosten zuzüglich des Werfes von
Grund und Boden) aufzubringen und nachzuweisen, Bauvereinigungen
haben daneben nachzuweisen, dalJ ihr dauernder Bestand und ihre
Leislungsfähigkeil gesichert isl. In dem Anfrage ist gegebenen/alls
au erdem zu erörfern, ob und io welcher Höhe Arbeitgeber, deren
Arbeilern und Angestellten die Wohnungen nach ihrer Lage voraus
sichIlich zugule kommen werden, .sich mit Leistungen an Bauland, Bau
sto/ en oder in bar an der Herslellung der Wohnungen beteiligen
werden und wie diese BeleiJjgung gesichert ist.

Die Anfräge sind in übersichtlicher Form aufzustellen.
14. Au/ die bewilligten Hypotheken können, soweit die flüssigen

Mittel dazu ausreichen, Vorschüsse (Zwischenkredite) nach MalJgabe
des Standes der Bauausfuhrung gewährl werden. Die Auszahlungs
anträge sind zu richten an die Gemeinde (Gemeindeverband), die die
Hypothek bewilligt hai, gegebenenfalls auch an die provinzielle Heim
slätfe, die das Bauvorhaben belreul.

15, Die Hauszinssleuerhypothek ist in Reichsmark zugunsten der
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes an bereilester Slelle einzu
Iragen; sie soll in der Regel mit 75 vH und darf ausnahmsweise mit
90 vH der Gesamthersfellungskosten des Bauvorhabens (Bau- und
Nebenkosten zuzugIich des Wertes von Grund und Boden) auslaufen.

Durch Eintragung einer Vormerkung im Grundbuche ist zu sichern,
da  der Hauszinssteuerhypofhek im Range vorgehende oder gleich
sfehende Hypolheken auf Verlangen der Gemeinde (des Gemeinde
verbandes) gelöscht werden, wenn und soweit sie mit dem Eigentum
in einer Person vereinigt sind (g 1179 8GB.). Es ist darauf hinzuwirken,



-dal} der. Hauszinssteuerhypothek nach Möglichkeit nur unkündbare
Tilgungshypotheken vorangehen.

16. Die Beachtung dieser Richtlinien hat der Regierungspräsident
(fü,' Berlin der Staatskommissar der Hauptstadt BerHn, für das Gebiet
des Ruhrkohlenbezirks der Vsrbandspräsidenl) zu überwachen. Er ist
berechtigt, die Vorlage der Anfragsunterlagen zu verlangen und ge
gebenenfalls öie Bewilligung von Hauszinssteuerhypotheken zu unter
sagen.

17. Diese Richtlinien sind für die Gemeinden (Gemeindeverbände)
bindend. Soweit die Gemeinden (Gemeindeverbände) besondere
Richtlinien für die Bautäfigkeit aufstellen, bedürfen sie der Genehmi
gung des Regierungspräsidenfen, tür Berlin des Staatskommissars der
Hauplstadt Berlin und für das Gebiet des Ruhrkohlenbezirks des Ver
bandspräsidenfen.

Berrin, den 18. Mai 1936.
Der Reichs- und PreulJische Arheibminister.

In Vertretung: Or. Krohn.

Verordnung über die Urlaubsregelung Im Baugewerbe
Tarifregister NI'. 95,'7. Berlin, den 2. Juni 1936.

Der Treuhänder der Arbeit tür das
Wirfschaftsgebiet Brandenburg

als Sonderfreuhänder der Arbeit für die
Regelung des Urlaubs im Bau- und

Baunebengewerbe.
Gemä    33 Abs. 1 des Gesefzes ZUr Ordnu g der nationalen

Arbeit vom 20. Januar 1934 (Reichsgesetzbi. I S. 45) in Verbindung
mit der Sechzehnten Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz er
lasse ich nach Beratu g im SachverständigenausschulJ folgende

Tarifordnung :
S 1

GeJtungsbereich
1. Oerflicher Gellungsbereich: Das Gebiet des Deutschen Reiches.
2. Fachlicher und persönlicher Gellungsbereich: Jeder gewerbliche

Arbeiter, der in einem Industrie- oder Handwerksbelriebe des Bau
gewerbes oder eines der nachstehenden Baunebengewerbe beschäffigt
ist, hat Anspruch auf Urlaub nach Ma gabe fo!gepder Bestimmungen.

Als Baugewerbe 'im Sinne dieser TarHordnungge.!ien:
Hoch-, Beton- und Tiefbaugewerbe und die Abbruchbetriebe

(ausgenommen sind reine Eisenkonstrukfionsbefriebe),
Stra enbaugewerbe einschI. des Steinsetz- und Pflaslergewerbes,

des Stral}enwalzengewerbes sowie der Asphalt- und Teer
Sfra enbaubetriebe,

Zimmereigewerbe.
Als Baunebengewerbe gelten:

Malergewerbe einsch!. der Eisenanslrich- und Entrostungs
betriebe,

Stukkateur- ,Gipser-, Pulzer- und Rabitzergewerbe, Dachdecl<er
gewerbe einschI. der Handwerksbetriebe des Asphalteur
gewerbes,

Steinholzgewerbe,
Platten-, Fliesen- und ParkeWegergewerbe,
Betriebe für feuerungstechnische Anlagen einschI. Schornstein

bau $owie Ring- und Backofenbau,
IsolierQewerbe einschJ. der Betriebe der Wärme-, Kälie- und

Schailschufztechnik,
Dichtungsgewerbe,
Ofensefzereien,
Brunnen- und Pumpenbau,
Gerüstbau einschi. Bauaufzug betriebe,
Bauglasereien einschJ. der Kunstverglasung,
Steinmetzgewerbe ohne Bildhauergewerbe,
Terrazzomachergewerbe,
Rohrer- und Stackergewerbe.

S 2
Urlaubsdauer

1. Die Ur!aubsdauer beträgt nach einer Arbeiiszeit von mindestens
32 Wochen 4 Tage oder von mindesfens 48 Wochen 6 Tage.

2. Nach einer Beschäftigungszeii von mindestens 32 Wochen erhalfen
Schwerbeschädigte im Sinne des Gesetzes über die Beschäftigung
Schwerbeschädigter vom 12. Januar)"923 in Verbindung mit dem G 
setz VOm 8. Juli 1926 6 Tage, Jugendliche bis zum vollendeten
18. Lebensjahr 8 Tage; nach einer Arbeitszeit von mindestens
48 Wochen erhalten Schwerbeschädigte 9 Tage, Jugendliche 12 Tage
Ur!aub.

S 3
Urlaubs karte

1. Für jeden Gefolgsmann hat der Betriebsführer eine bei d n
Postämtern gegen Bezahlung erhältliche Urlaubskarfe auszustellen, die
in drei Teilen zu je 16 Wochenabschniften insgesamt 48 Wochen
abschniile enf ä!f. Es dürfen nur die von der Deutschen Reichspost
bezogenen Urlaubskarfen verwendet werden.

2. Wechselt der Gefolgsmar,n die Arbeitsstätte, so ist die UrJaubs
karfe, wenn sie noch niCht verfallen ist <g 12), im nachfolgenden Be
trieb weiter zu verwenden (9 6 Abs. 2).

!}4
Urlaubsmarken

1. Der BefriebsfUhrer hat bei der Lohnzahlung als zusätzliche
Leistung zum Lohn für jede Lohnwoche UrJaubsmarken in Höhe von
2 vH, bei Schwerbeschädigten von 3 vH und bei Jugendlichen von 4 vH
es  ruftolohnes der W che, auf eine durch 5 teilbare Summe gerundet,
In die Urlaubskarle einzukleben und sogleich mil dem Datum der
lohnzahlung in Tinte zu entwerfen. Die Rundung finder in der Weise
staH, dar; bei der Berechnung der in Marken zu verklebenden Summe
Belräge bis zu 2 Rpf unberücksichtigt bleiben, Beträge von mehr a!s
2 Rpf als 5 Rpf gerechnet werden

2. Die Urlaubsmarken werden von den Postämtern in verschiedenen
Werten ausgegeben. Die Marken dürfen nur von der Post bezogenwerden.

3. Der Betriebs.führer ist verpflichtet, möglichst hochwertige Marken
zu verkleben. Reichen beim Wechsel der Arbeihstälte innerhalb einer
Lohnwoche die Markenfelder des entsprechenden Wochenabschnitfes
für den nachfolgenden Befrieb nicht aus, so können ausnahmsweise
Felder des folgenden WochenabschnWes verwendet werden. Es ist
Vorsorge zu treffen, dalJ die restlichen Markenfe!der dieses Wochen
abschniltes für die laufende Woche ausreichen.

S 5
Gebühr für die leistungen der Deutschen

Reichspost
Die Deutsche Reichspost erhebt für den Vertrieb der Urlaubsmarken

und für die Auszahlung des. Urlaubsgeldes eitle Gebühr. Die Höhe
der Geb hr wird durch Verordnung des Reichspostministers festgesetzt;
darin wird auch bestimmf, dalJ; diese Gebühr von dem jeweiligen
Ur.ternehmer beim Entwerfen der ersten Urfaubsmarke für jeden der
drei Karfenteile durch Verkleben von Postwertzeichen auf der Urlaubs
karte zu enlrichten ist und dal3 die Wertzeichen sogleich mil dem
Datum der lohnzahlur.g in Tinfe zu enlwerfen sind.

S 6
Aufbewahrung der Urlaubskarfe

1. Die UrJaubskarte ist während der Dauer des Arbeitsverhältnisses
im Beiriebe aufzubewahren und zu verwalten; bei der Aufbewahrung
der UrJaubs1:arte und bei der Erhebung des UrJaubsgeldes (9 8) ist
die 6dordGrliche Sorgfalt anzuwenden. Dem Gefolgsmann sowie einem
im Sinne des   6 Abs. 3 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen
Arbeit mit dem Nachprüfungsrecht beauftragten Verlrauensmann ist auf
Verlangen Eil'sicht in die Urlaubskarten zu gewähren. Der Befriebs
füh:N ist verpflichtet, auf Verlangen die UrJaubskarten dem Treuhänder
der Arbeit oder seinem Beauflragfen zur Prüfung vorm!egen,

2. Dem Gefolgsmann ist beim Ausscheiden aus dem Betriebe die
laufende Urlaubskarle nebst etwaigen älteren noch nid1t eingelösten
Karlen oder Karlenteilen auszuhändigen. SämHiche Karten haf der
Gefolgsmann seinem neuen Befriebsführer zur Verwaltung zu über
geben.

g 7
Urlaubszeit

1. Das Urlaubsgeld kann, abgesehen von den Fällen der 9g 10
und 11, nur in Verbindung mit der Erfüllung des Anspruches auf die
entsprechende Freizeit ausge:zahlf werden.

2. Der Urlaub ist nach Wahl des Gefolgsmannes für Ur!aubsab
schnifle, die sich aus mindestens 32 oder, um weilere je 16 Wochen
steigend, aus höchstens 96 Klebewochen ergeben, zusammenhängend
zu erteilen, wobei für den RegelfalJ (  2 Ziffer 1) je 16 Wochen
abschnifte einem Urlaub von 2 Tagsn entsprechen.

3, Der Zei/punkt des Urlaubsantritts wird von dem Befriebsführer
untet tunlicher Berücksichtigung der Wünsche des Gefolgsmannes nach
den Bedürfnissen des Betriebes bestimmt; er darf jedoch nicht später
als 6 Tage nach dem Tag der Freigabe der Ur!aubskarte liegen. Bei
einem Urlaubsabschnilt von 96 Wochen ist jedoch auf Verlangen des
Gefolgsmannes der Urlaubs beginn so festzusetzen, da  die achlwöchige
Frist des g 9 gewahr. bleibt.

4. Der Urlaub kann auch an die Beendigung der Tätigkeit des Ge
folgsmannes angeschlossen werden. In diesem Falle besteht das Ar
beifsverhäJtnis mindestens bis zur Beendigung des Urlaubs torf; die
Bestimmung des   9 wird hierdurch nicht berührt.

5. Während des Urlaubs tritf das Urlaubsgeld auch im Sinne des
Sozialversicherungs- und Steuerrechts an die SteHe des Lohnes. Für
die Zei! des Urlaubs sind Urlaubsmarken nicht zu kleben.

S 8
Abheben des Urlaubsgeldes

Das Urlaubsgeld des Gefolgsmannes wird dem Betriebsführer nach
näherer Bestimmung des Reichspostministers von der Postanstall aus
gezahlt. in deren Bereich der die Urlaubskarle verwaJtende Befrieb
liegt. Hierbei 'sind die für den Jeweiligen. Urlaubsabschnili (g 7 Abs. 2)
geltenden, mit Urlaubsmarken bekl,ebten Karlen/eile abzugeben; auf
ihnen ist vorher der mil Schreibmaschine oder handschriftlich mit Tinte
auszufertigende Freigabevermerk vom Betriebsfuhrer und vom Gefolgs
mann zu vollziehen. Der Betriebsführer hat von dem abgehobenen
Betrag die geseizlichen Abzüg  einzubehalten und dem Gefolgsmann
eine Abrechnung auszuhändigell, auf der auch die Urlaubstage zu ver



merken sind, Das Urlaubsge!d isl späteslel's am Taage vor dem Ur
laubsanldtf dem Gefolgsmann auszuhändigen.

S 9
Verfall der Urjaubsmarken

Trijt ein Gefolgsmann, für den Urlaubsmarken für mehr als
96 Wochen geklebt sind, den Urlaub In den auf die 96, Woche folgen
den 8 Wochen nicht an, so verfallen jeweils die vor den lelzten
96 Wochen geklebten Marken. In diesem Falle hat der Belriebsführer
die enhprechenden Einltagungen in der Spalte "Wochenbefrag" der
Urlaubskarle zu sireichen und gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
Kar/e zu berichtigen.

S 10
Zahlung des Ur!aubsgeldes ohne Freizeit

De  Arbeiter kann sich gegen Aushändigung der UrJaubskarte den
Betrug der gekleblen Marken in nachstehenden Fällen von der Post
anslafl, in deren Bereich er seinen Wohnsitz hai, auszahlen lassen:

1. wenn er durch VorJage des Rentenbescheides nachweist, dar, er
dauernd erwerbsunfähig geworden isf,

2. wenn er durch Vorlage seines Arbeitsbuches nachweist, dalJ er
eine Tätigkeit in einem Betriebe oder Berufe ausübt, die nicht
unter diese Tarifordnung faHen. Er mulJ zugleich eine Bescheini
gung enlweder des nachfolgenden Betriebsführers oder der ein
schlägigen Behörden oder Dienststellen (Finanz'amt, Landesver
sicherungsansla!f, Allgemeine Ortskrankenkasse, Ersatzkranken
kasse usw.) vorlegen, da  der auf das Urlaubsgeld entfallende
Lohnsieuerbetrag an das Finanzamt abgeführt ist und etwa darauf
ruhende Sozialversicherungspflichtli!n erfüllt sind. Der Behiebs
fünrer braucht die Bescheinigung nur auszustellen, wenn der Be
rechfigle mit der Verrechnung der abgeführten Belräge als Vor
schul} einverstanden ist oder ihm die Beträge erstallet hat.

Die Vorlage der zusätzlichen Ausweise in den Fällen 1 und 2 (Ren
tenbescheid und Arbeitsbuch) kann ersetzt werden durch eine enl
sprechende Bescheinigung der zusländigen Behörde oder Dienststelle
auf der Urlaubskarle.

S 11
Zahlung des Urlaubsgeldes im Todesfall

1. Stirbt der Gefolgsmann und verlangt die Ehefrau, ein Kind oder
ein Eltcrnteil die Auszahlung des Urlaubsgeldes, so trägt der Betriebs
{ührer in den Freigabevermerk der Urlaubskarte den Todestag und
die Höhe des bis dahin aulge!aufenen Werfes der verklebten Marken
ein und hebt den Werlbetrag unter Vorlage der Sterbeurkunde oder
einer polizeilichen Bescheinigung des SterbefaIJes gegen Empfangs
bescheinigung bei der zuständigen Postanstalt ab. Alsdann händigf
er den Betrag nach Abzug der darauf entfallenden Lohnsteuer und
etwaiger Sozialverskherungsbeilräge dem belreffenden Angehörigen
aus.

2. Wird das Urlaubsgeld nicht innerhalb von 6 Wochen nach dem
Todestage des Gefolgsmannes beim Betriebsführer angefordert, so ist
die Kade als verfallen von ihm ohne AusfülJung des Freigahevermerks,
jedoch vnler Angabe des Todestages an die zuständige 'l'ostanstaJt
abzuliefern.

3. Stirbt der Arbeiter, für den eine UrJaubskarfe ausgeslellt ist, zu
einer Zeit, in der er keinem unter diese Tarilordnung fallenden Be
lriebe angehört, so kann die Urlaubskarie von der Ehefrau, einem

FraJqekaJsfen
Frage Nr. 69. (H 0 I :t s c h u I z ge gen Was s erd 0 m p f i n

ein e r Färb e re i.)
Ich habe für eine Farberei einen Aufbau in Holzkonstrukfion aus

zuführen. Die Raumhöhe befrägl dann 6,00 Meier. Das Dachholzwerk
und die Schalung werden von aufsteigendem Hei dampf derart in
Milleidemchaft gezogen, dal} nach kUrzer Zeit das Holz werk erneuert
werden mulJ. Eine Dunsthaube, 2,00 Meter breit und über die ganze
Gebäudelänge gehend, ist vorgesehen, ebenso im Aufbau Fenster
mit Holzja!ousien. Das Holz für Konstruktion und Schalung soll nun
diesmal vor dem Aufbringen iso!ier! werden. Ich bitte, mir wirksame
Miliel hierfür zu nennen, welche das Holz sicher gegen diesen heilJenWasserdampf schützen. C. Sch., rh.

FragE' Nr. 70. (Verwertung von Sägespänen und Ab
f ä I I e n.)

Die Menge der abfallenden Sägespäne ist in unserem Betrieb so
gro f dal} wir sie frolz kostenloser Abgabe nicht beseitigen können.
Die Unterbringung des Abfallmaterials bereitet immer gröl}ere
Schwierigkeiien, so dalJ wir irgendeine günstige Verwendung suchen.
Liel,en sich die Sägespäne etwa als Feuerungsmaterial beim Hausbrand,
vielleicht in geprei}fer Form, verwenden oder nach Einbau einer ent
sprechenden Anlage bei Zenlralheizungen? Hersfellung von Bau
plallen komm! nicht in Frage, sondern nur eine Verwerfung, die ohne
kostspielige Maschinen möglich wäre. Eine Ziegelsfeinpresse (Ambi
presse) besilzen wir. Die Verwendung der Späne in Thermicloröfen ist

1
I

Kinde oder Elternteil bei der zuständigen Postanstal( gegen Empfangs
bescheinigung bar eingelöst werden. Dabei müssen vorgelegt werden
die Sterbeurkunde oder eine polizeiliche Bescheinigung des Sterbe
falles und eine Bescheinigung des letzten Betriebsführers oder der
einschlägigen Behörden oder Dienststel!en (Finanzamt, Landesversiche
rungsanstalt, Allgemeine Ortskrankenkasse, Ersatzkrankenkasse usw,)
darüber, da  der auf das Urlaubsge!d entfallende Lonnsteuerbetrag an
das Finanzamt abgeführt Ist und etwa darauf ruhende Sozialversiche
rungspfJichlen er!üllt sind. Der Betriebsführer braucht die Bescheini
gung nur auszustellen, wenn der Empfsngsberechtigte ihm die Beträge
erstattef hat. Die Bescheinigung durch die einschlägigen Behörden oder
Diensfstell n über die Abführung der Lohnsteuer- und Sozialversiche
rungsbeträge soll nur ersatzweise in Frage kommen, wenn die Bei
bringung der Bescheinigung des letzten Belriebsführers wegen Auf
lösung des Betriebes oder aus Shnlichem Grunde nicht mehr möglich ist.

S 12
Verfall der Urlaubskarte

1. Wird die Urlaubskarfe nicht binnen zweier Jahre seit dem EnJ
weden der letzlen Marke zur Abhebung des Urlaubsgeldes vorgelegt,
so verfällt sie. Wird das Kleben der Marken jedoch innerhalb dieser
Frist auf der gleichen oder einer neuen Karte fortgesetzt, so verfallen
die Karten ersf, wenn seH dem Enlwerten der letzten Marke auf der
letden Karte 2 Jahre verstrichen sind.

2. Durch Erwerbslosigkeit wird die Verfallfrist unterbrochen; bei
späterer Einlösung der Karte ist die Unterbrechung durch eine Be
scheinigung des Arbeitsamtes nachzuweisen.

S 13
U ebe rga ngs b es ti m m u n g

Wer in der Zeit bis zum Inkraftfreten vorstehender Ur!aubsmarken
regelung beim gleichen Unternehmer mindestens 24 Wochen ununter
brochen beschäffigt war und am Tage des InkraHtretens dieser Ueber
gangsbestimmung noch beschäfligl isl, hai Anspruch

auf einG:n bezahlten Urlaub von 3 Werktagen,
nach 32 Wochen einen solchen von 4 Werktagen,
nach 40 Wochen einen solchen von 5 Werktagen.

Kürzere von dem Gefolgschaflsmitglied nicht verschuldete Unter
brechungen dieser Wartezeiten durch Wifferungseinf!üsse, Material
mange! u. a. sind unerheblich.

Die Warfezeit rechnet vom 1. Januar 1936 an. Bereits genommqner
Urlaub ist anzurechnen. Sofern das Gefolgschaftsmitg!ied im Jahre 1935
bei dem gleichen Unterllehmer beschäftigt war und weniger als fünt
Tage Urlaub gehabi hat, rechnet die Wartez:eif vom 1. Oktober 1935 an.

Das für den Zeitraum bis zum 1. Sep!ember 1936 zu zahlende Ur
laubsgeld zahlt der Befriebsführer ohne Verwendung von Ur!aubs
karten und -marken.

S 14
Schlu bestimmung

Diese Tarifordnung tritt am 1. September 1936, die Uebergangs
regelung de  9 13 mit der Veröffentlichung im Reichsarbeitsb!ati in
Kraft.

Mit dem InkrafHreten der Uebergangsregelung trelen, soweit in den
von dieser Tarifverordnung erfaf}ten Gewerben Ur!aubsregelungen auf
Grund von Tarifordnungen noch in Geltung sind, diese au er Kraft.

Dr. Daeschner.

uns bekannt, doch sind diese wegen der Stauben/wicklung nur für
untergeordnete Räume zu benützen. S. &. c., l.

1. Antwort auf Frage Nr. 68. (R ein i gun gei ne sKI i n k e r 
pI a t t e n s 0 c k eis.)

Entweder rühren die Unr inheilen von in Klinkern enthaltenen
Vanidinsalzen oder von im Grundwa5ser enthaltenen schwefelsauren
Salzen her. In erster linie hilft hier nur das Behande!n mif verdünnter
Salzsäure und anschlie endem Abspü!en mit reinem Wasser. Dann
wird die Fläche nach vollständigem Trocknen, etwa nach 2 Tagen, mit
einer FlulJsäurelösung gesfrichen. Dadurch entsieht ein harter, dünner
Ueherzug auf den K!inkerplatten, der das Durchdringen der Salze ver
hinderf. Für die Reinigung kommen aber auch noch in Be!racht: Aetz
natronlauge in hei em Zustande mit scharfen Bürsten und Pinseln aut
die Fläche aufgetragen und geraume Zeit zur Einwirkung stehen ge
lassen. Nach Entfernen dieser Lauge folgf Ueberstreichen mit hei er
Sodalauge und mehrmaliges Abspülen mit lauwarmem Wasser. Essig
säure und Atapulver gehören zu den weileren Mitte!n. Oftmals wird
der Zweck mit Tonfluat erreich!. Damit wäscht man die F!äche mehr
mals ab und spült auch hier mil warmem Wasser nach. Ferner wäre noch
eine warme Seilenlösung mit etwas Zusatz von Benzin zu nennen.
Immerhin wird das Arbeiten mit kräftigen, scharfen Wurzelbürsten und
Schrubbern notwendig sein, wie überhaupt ein mehrmaliges Behandeln,mit diesen Mitteln unbedingt cdorderlich ist. ha.


